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Gesetzentwurf der Landesregierung 

Kinderschutzgesetz und Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes  

  

  

 

A. Problem 

 

Die Notwendigkeit wirksamen Kinderschutzes ist nicht erst durch die in den vergangenen Jah-

ren bekannt gewordenen Sachverhalte der vielfachen und oft systematisch angelegten sexuali-

sierten Gewalt in einigen Fallkonstellationen in das Licht der Öffentlichkeit gerückt. Kinder-

schutz ist aber auch jenseits öffentlichkeitswirksamer Einzelfälle von überragender Bedeutung, 

denn jeder Fall von Kindeswohlgefährdung – ob öffentlich bekannt geworden oder nicht, ist 

mit großem Leid für das betroffene Kind oder die Jugendliche oder den Jugendlichen verbun-

den. Es ist gut, dass die öffentlich bekannt gewordenen Fälle in der Gesellschaft eine gesteigerte 

Sensibilität für die Thematik hervorgerufen haben.  

 

Dabei erschöpft sich die Aufgabe des Kinderschutzes jedoch nicht in der bloßen Verhütung 

oder Abwehr von Kindeswohlgefährdungen. Ausgangspunkt eines funktionierenden Kinder-

schutzes ist vielmehr die Position eines jeden Kindes oder Jugendlichen als Träger von Rechten 

(und ggf. Pflichten), also das Kind oder die jugendliche Person in seiner oder ihrer Eigenschaft 

als Rechtssubjekt. Nur von dieser Rechtssubjektivität her gedacht können auch staatliche 

Schutzaufträge begriffen werden, nämlich als Auftrag an die Rechtsgemeinschaft, das Kind 

oder die jugendliche Person in seiner oder ihrer Rechtssubjektivität zu achten und zu schützen. 

Erst im Lichte dieser Wechselbezüglichkeit kann umfassender Kinderschutz erreicht und ge-

währleistet werden.  

 

 

B. Lösung  

 

Mit dem vorliegenden Gesetz wird die staatliche Aufgabe und Rolle im Kinderschutz in seiner 

Eigenschaft als gesamtgesellschaftliche Querschnittsaufgabe präzisiert und qualitativ gestärkt.  

 

Vor diesem Hintergrund stellt dieses Gesetz zunächst Regelungen zur Rechtsposition des Kin-

des bzw. der Jugendlichen oder des Jugendlichen – auch in Verfahren, Einrichtungen und An-

geboten der Kinder- und Jugendhilfe – noch einmal klar, um sodann die einzelnen für den 

Schutz und die Entwicklung des Kindes oder der Jugendlichen oder des Jugendlichen relevan-

ten Handlungsfelder näher einzugrenzen, namentlich 

 

- die fachlichen Standards bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung 

einschließlich der Qualitätsberatung und Qualitätsentwicklung,  

 

- die anzustrebende Zusammenarbeit der beteiligten Akteure in Netzwerkstrukturen und  

 

- Leitlinien für Kinderschutzkonzepte, die in Einrichtungen und Angeboten der Kinder- und 

Jugendhilfe zur Anwendung gelangen und deren Zielsetzung darin bestehen, mögliche Ge-

fährdungen frühzeitig zu erkennen sowie ihnen angemessen zu begegnen.  

 

Ziel dieses Gesetzes ist es deshalb auch, die gute Arbeit der Jugendämter in Nordrhein-West-

falen bei der Abwehr von Kindeswohlgefährdungen auf der Grundlage des § 8a SGB VIII zu 

unterstützen und qualitativ weiter auszubauen. Dies wird durch eine finanzielle Förderung der 



 

Seite 2 von 38 

hohen fachlichen Standards in den kommunalen Jugendämtern durch das Land, einen verbes-

serten Austausch insbesondere zwischen den Akteurinnen und Akteuren des interdisziplinären 

Kinderschutzes sowie verbesserte Konzepte und Fortbildungen der Beteiligten ermöglicht. 

 

 

C. Alternativen  

 

Keine. 

 

 

D. Kosten 

 

Die Neuregelungen führen zu folgenden prognostizierten Mehrausgaben: 

 

Für die konnexitätspflichtigen Regelungsgegenstände „Netzwerke Kinderschutz“ (§ 9 Abs. 1 – 

4), und für die Förderung der Bereiche „Interdisziplinäre Fortbildung“ (§ 9 Abs. 5), „Fachstan-

dards“ (§ 5 Abs. 1-2) sowie „Qualitätsentwicklung“ (§ 8) werden folgende Bedarfe prognosti-

ziert: 

 

2022:  36 Mio. Euro 

2023:  54,4 Mio. Euro 

2024:  54,7 Mio. Euro 

 

Für das Jahr 2022 ist ein Inkrafttreten des Gesetzes zum 1. Mai 2022 geplant. Die Mehrkosten 

für den Landeshaushalt für den Kostenausgleich im Jahr 2022 sind nur anteilig entsprechend 

der Zeit vom Inkrafttreten dieses Gesetzes bis zum Jahresende im Vergleich zum gesamten Jahr 

berechnet.  

 

Der Regelungsgegenstand „Qualitätsentwicklung“ wird erst zu Juli 2023 in den Bedarfen be-

rücksichtigt, da erst zu diesem Zeitpunkt ein Inkrafttreten mit Konnexitätsfolgewirkungen er-

folgt. Die Mehrkosten für den Landeshaushalt für den Kostenausgleich für den Regelungsge-

genstand „Qualitätsentwicklung“ sind nur anteilig entsprechend der Zeit vom Inkrafttreten des 

Gesetzes bis zum Jahresende im Vergleich zum gesamten Jahr berechnet. 

 

 

Für die Regelungsgegenstände „Zuständige Stelle/Qualitätsentwicklung“ (§ 6 i.V.m. §§ 7 und 

8) und „Ombudsstellen“ (§ 14 Abs. 2) werden folgende Bedarfe prognostiziert: 

 

2022:     1 Mio. Euro 

2023:     4 Mio. Euro 

2024:      4 Mio. Euro 

 

Für das Jahr 2022 ist ein Inkrafttreten des Gesetzes zum 1. Mai 2022 geplant. Die Mehrkosten 

für den Landeshaushalt für den Regelungsgegenstand „Ombudsstelle“ sind nur anteilig entspre-

chend der Zeit vom Inkrafttreten dieses Gesetzes bis zum Jahresende im Vergleich zum gesam-

ten Jahr berechnet.  

 

Der Regelungsgegenstand „Zuständige Stelle/Qualitätsentwicklung“ wird erst ab dem Jahr 

2023 mit einem Bedarf berücksichtigt, weil erst zu diesem Zeitpunkt ein Inkrafttreten beabsich-

tigt ist. 
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Für die Regelungsgegenstände „Kinderschutzkonzepte“ (§§ 10 und 11) in den Bereichen Kin-

dertagesbetreuung, Hilfen zur Erziehung, Jugendförderung, Offener Ganztag sowie Pflegekin-

derwesen werden folgende Bedarfe prognostiziert: 

 

2022:     6,2 Mio. Euro 

2023:   12,1 Mio. Euro 

2024:   12,1 Mio. Euro 

 

Für das Jahr 2022 ist ein Inkrafttreten des Gesetzes zum 1. Mai 2022 geplant. Die Mehrkosten 

für den Landeshaushalt für die Regelungsgegenstände Kinderschutzkonzepte in den Bereichen 

Kindertagesbetreuung, Hilfen zur Erziehung, Jugendförderung, Offener Ganztag sowie Pflege-

kinderwesen sind nur anteilig entsprechend der Zeit vom Inkrafttreten dieses Gesetzes bis zum 

Jahresende im Vergleich zum gesamten Jahr berechnet.  

 

Im Jahr 2022 ist bei den Regelungsgegenständen „Kinderschutzkonzepte in den Bereichen Kin-

dertagesbetreuung“ von einem anteiligen Bedarf ab August 2022 auszugehen. Der hierfür prog-

nostizierte Bedarf ist entsprechend anteilig berechnet. 

 

 

Zusätzlich ist im EP 07 eine Planstelle im Kap. 07 010 zur Erfüllung neuer Aufgaben für Maß-

nahmen im Bereich des Kinderschutzes mit der Wertigkeit A 15 vorgesehen. 

 

Die Gesamtausgaben der Neuregelungen werden wie folgt prognostiziert: 

 

2022:   43,2 Mio. Euro 

2023:  70,6 Mio. Euro 

2024:  70,9 Mio. Euro 

 
Die Maßnahmen werden im Jahr 2022 aus Mitteln des Einzelplans 07 finanziert. 

 
Finanzielle Auswirkungen auf Unternehmen und private Haushalte sind nicht gegeben. Ebenso 

liegt keine Mittelstandsrelevanz vor. 

 

 

E. Zuständigkeit 

 

Zuständig ist das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration. Beteiligt sind 

das Ministerium der Finanzen, das Ministerium des Innern, das Ministerium für Arbeit, Ge-

sundheit und Soziales, das Ministerium für Schule und Bildung, das Ministerium für Heimat, 

Kommunales, Bau und Gleichstellung sowie das Ministerium der Justiz. 

 

 

F. Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-

meindeverbände 

 

Durch die Umsetzung vorgesehener Präzisierungen bei der Aufgabenwahrnehmung – nament-

lich der Verhütung und Abwehr von Kindeswohlgefährdungen in Ausführung des § 8a SGB 

VIII – sowie postulierter Anforderungen an strukturelle Vernetzung der beteiligten Akteure 

kann auf kommunaler Ebene ein finanzieller Mehraufwand in Höhe von 36 Mio. Euro im Jahr 
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2022, 54 Mio. Euro im Jahr 2023 und rund. 55 Mio. Euro ab dem Jahr 2024 entstehen. Das 

Land wird diese Umsetzung finanziell unterstützen.  

 

 

G. Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und privaten Haushalte 

 

Keine. 

 

 

H. Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes 

 

Das Gesetz wirkt sich geschlechterneutral aus. 

 

 

I. Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung (im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie 

NRW) 

 

Gesichtspunkte der Nachhaltigkeit sind nicht berührt. 

 

 

J. Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen 

 

Keine. 

 

 

K. Auswirkungen auf die Themen des E-Governments und der Digitalisierung von Staat 

und Verwaltung 

 

Keine. 
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216 

Kinderschutzgesetz und Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes 

  

 

 

Vom X. Monat 2022 

 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird: 

 

 

Artikel 1 

Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Weiterentwicklung  

und Verbesserung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen 

(Kinderschutzgesetz) 

 

 

Teil 1 

Grundsätze und Ziele 

 

§ 1 

Kinderrechte, Grundsätze 

 

 

(1) Kinderschutz dient dem Zweck, den Rechten des Kindes oder der jugendlichen Person im 

Sinne von Artikel 3 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes vom 20. November 

1989 (BGBl. 1992 II S. 121), Artikel 6 des Grundgesetzes und Artikel 6 der Verfassung für 

das Land Nordrhein-Westfalen zur praktischen Wirksamkeit zu verhelfen.  

 

(2) Kinderschutz und Kinderrechte sind untrennbar miteinander verbunden. Voraussetzung 

für ihre Verwirklichung ist, dass die bestehenden Rechte auf Gehör und auf Berücksichtigung 

der Meinung von Kindern und Jugendlichen entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife effektiv 

berücksichtigt werden. 

 

(3) Alle nach Maßgabe der folgenden Vorschriften zum Kinderschutz berufenen Stellen si-

chern die Rechte des Kindes oder der jugendlichen Person im Wege des kooperativen und in-

stitutionellen Kinderschutzes. Staatliche Stellen sichern überdies die Rechte des Kindes oder 

der jugendlichen Person im Wege des intervenierenden Kinderschutzes, sofern dies erforder-

lich erscheint.  

 

 

§ 2 

Ziele, Aufgaben und Begriffsbestimmungen 

 

(1) Zum Zwecke des Kinderschutzes sieht dieses Gesetz Fachstandards und Maßstäbe ihrer 

Qualitätsentwicklung vor, benennt Instrumente der interdisziplinären Zusammenarbeit unter 

Beteiligung der für den Kinderschutz Verantwortlichen und Dritter und legt Maßstäbe für den 

Schutz von Kindern in Einrichtungen unabhängig von deren Trägerschaft fest, die durch das 

Land gefördert werden.  
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(2) Kinderschutz ist eine Querschnittsaufgabe, die durch staatliche und private Stellen, Kör-

perschaften, Anstalten, Stiftungen oder sonstige rechtsfähige oder teilrechtsfähige Einrichtun-

gen unabhängig von Rechtsform und Trägerschaft sowie natürliche Personen ausgeübt wird. 

Kinderschutz nach § 1 Absatz 3 Satz 2 ist Aufgabe staatlicher Stellen.   

 

(3) Für die Begriffe Kind und jugendliche Person gelten die Definitionen des § 7 Absatz 1 

Nummer 1 und 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch Ar-

tikel 32 des Gesetzes vom 5. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607) geändert worden ist.  

 

(4) Beteiligte oder Beteiligter am Kinderschutz im Sinne dieses Gesetzes ist jede natürliche 

oder juristische Person, die Aufgaben des Kinderschutzes wahrnimmt. Ein förmlicher Bestel-

lungs- oder Übertragungsakt ist nicht erforderlich.  

 

(5) Kooperativer Kinderschutz besteht in der Bildung, Aufrechterhaltung und fachlichen Qua-

lifikation interdisziplinärer Netzwerke zwischen Beteiligten am Kinderschutz mit dem Ziel, 

die Rechtspositionen des Kindes im Sinne von § 1 Absatz 1 zu wahren und zu fördern.  

 

(6) Institutioneller Kinderschutz im Sinne dieses Gesetzes besteht in der Ausgestaltung von 

Einrichtungen und Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe unabhängig von ihrer Rechtsnatur 

oder Trägerschaft einschließlich der fachlichen Qualifikationen und persönlichen Eignung der 

in, bei oder mit ihnen Beschäftigten oder sonst Tätigen in einer die Rechtspositionen des Kin-

des im Sinne von § 1 Absatz 1 und 3 Satz 1 wahrenden oder fördernden Art und Weise.       

 

(7) Intervenierender Kinderschutz im Sinne dieses Gesetzes umfasst den Schutzauftrag nach § 

8a des Achten Buches Sozialgesetzbuch sowie die den staatlichen Stellen zustehenden Ein-

griffsmittel in den Rechtskreis Dritter bei Vorliegen gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kin-

deswohlgefährdung.  

 

 

Teil 2 

Stärkung der Rechte und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen 

 

§ 3 

Jugendhilfe, Recht auf Beratung, Beteiligung und Information 

 

(1) Öffentliche und freie Jugendhilfe unterstützen Kinder und Jugendliche in Gestalt der Ver-

wirklichung des Schutzauftrages aus § 1 Absatz 1. Sie achten dabei die individuellen Lebens- 

und Sozialisationsbedingungen von Kindern und Jugendlichen und tragen dazu bei, Benach-

teiligungen zu vermeiden und abzubauen. 

 

(2) Kinder und Jugendliche sind im Rahmen des § 8 des Achten Buches Sozialgesetzbuch ent-

sprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen 

oder freien Jugendhilfe zu beteiligen und in geeigneter Weise über ihre Rechte zu informie-

ren. Dies erfolgt in einer für die Kinder und Jugendlichen verständlichen, nachvollziehbaren 

und wahrnehmbaren Art und Weise. 

 

(3) Im Zusammenhang mit Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach § 2 des Achten Bu-

ches Sozialgesetzbuch und deren Wahrnehmung durch die öffentliche oder freie Jugendhilfe 
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hat das Jugendamt Kinder und Jugendliche und ihre Familien auf die Möglichkeit der Bera-

tung in einer sowie Vermittlung und Klärung bei Konflikten durch eine Ombudsstelle nach § 

9a des Achten Buches Sozialgesetzbuch hinzuweisen. 

 

 

Teil 3 

Verfahren im Kinderschutz 

 

§ 4 

Aufgaben des Jugendamtes im Kinderschutzverfahren 
 

(1) Das Jugendamt ist die zentrale Stelle für die Aufgabenwahrnehmung bei Kindeswohlge-

fährdungen. Zur Wahrnehmung des Schutzauftrages wirkt das Jugendamt gemeinsam mit an-

deren, dem Kindeswohl dienenden Institutionen und Professionen gemäß § 8a des Achten Bu-

ches Sozialgesetzbuch und § 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinder-

schutz vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2975), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 

vom 3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1444) geändert worden ist, zusammen.  

 

(2) Das Jugendamt stellt durch geeignete Vorkehrungen sicher, dass Informationen über mög-

liche Gefährdungen von Kindern oder Jugendlichen zu jeder Zeit aufgenommen und bearbei-

tet werden. Es sorgt dafür, dass ein unverzügliches Handeln sichergestellt ist, um Gefahren 

für das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu begegnen. 

 

(3) Das Jugendamt beteiligt Kinder und Jugendliche bei der Gefährdungseinschätzung und im 

gesamten Verfahren nach § 8a des Achten Buches Sozialgesetzbuch entsprechend ihrem Alter 

und ihrer Reife, soweit hierdurch der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieser jugendlichen 

Person nicht in Frage gestellt wird. 

 

 

§ 5 

Fachliche Standards in Verfahren zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung  

 

(1) Bei der Wahrnehmung der Aufgaben und bei Verfahren nach § 8a des Achten Buches So-

zialgesetzbuch sollen die Jugendämter Mindeststandards gemäß § 79a Satz 1 Nummer 3 des 

Achten Buches Sozialgesetzbuch, die sich aus den entsprechenden fachlichen Empfehlungen 

der nach § 85 Absatz 2 Nummer 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch zuständigen Behör-

den ergeben, berücksichtigen.  

 

(2) Bei der Anwendung des Absatzes 1 haben die Jugendämter insbesondere die Beachtung 

folgender Verfahrensstandards sicherzustellen:  

 

1.die geeignete fachliche Qualifikation der Fachkräfte im Jugendamt, die grundsätzlich eine 

abgeschlossene Berufsausbildung in einem kinderschutznahen Beruf voraussetzt, im Allge-

meinen Sozialen Dienst insbesondere als Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter, Sozialpädago-

gin oder Sozialpädagoge oder Psychologin oder Psychologe,  

 

2. das Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte im Wege eines Mehraugenprinzips und 

 

3. die schriftliche oder elektronische Dokumentation des zum jeweiligen Zeitpunkt festgestell-

ten Gefährdungsrisikos für das betroffene Kind oder die betroffene jugendliche Person und 

der diese Risikobewertung tragenden tatsächlichen Umstände zumindest in knapper Form.  
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(3) Die Landesjugendämter überprüfen die fachlichen Empfehlungen zur Wahrnehmung der 

Aufgaben und Verfahren nach § 8a des Achten Buches Sozialgesetzbuch wiederkehrend alle 

drei Jahre und entwickeln diese bedarfsgerecht weiter. Dabei sollen Erkenntnisse aus den 

Qualitätsentwicklungsverfahren nach § 8 berücksichtigt werden. 

 

 

§ 6 

Stelle für Qualitätssicherung 

 

Die oberste Landesjugendbehörde bestimmt eine für die Qualitätsberatung nach § 7 und das 

Qualitätsentwicklungsverfahren nach § 8 zuständige Stelle. 

 

 

§ 7 

Qualitätsberatung  

 

(1) Die Jugendämter können sich in laufenden Verfahren nach § 8a des Achten Buches Sozi-

algesetzbuch stets mit dem Anliegen einer Qualitätsberatung an die nach § 6 zuständige Stelle 

wenden.  

 

(2) Bei der Qualitätsberatung bietet die nach § 6 zuständige Stelle den Jugendämtern die fach-

liche Reflexion und Einschätzung konkreter, sich aus einem Sachverhalt bei einem Verfahren 

nach § 8a des Achten Buches Sozialgesetzbuch ergebender Einzelfragen oder abstrakter, aus 

einer Vielzahl ähnlich liegender Sachverhalte folgender Problemkonstellationen an und unter-

stützt oder berät sie bei deren Beurteilung.  

 

(3) Die Auswahl der Sachverhalte oder Problemstellungen obliegt allein dem Jugendamt. Ent-

scheidungen mit Außenwirkung darf die nach § 6 zuständige Stelle nicht treffen, die Verfah-

renshoheit verbleibt ausschließlich beim zuständigen Jugendamt.  

 

 

§ 8 

Qualitätsentwicklung 

 

(1) Die nach § 6 zuständige Stelle unterstützt die Anwendung der fachlichen Empfehlungen 

gemäß § 5 Absatz 1 und 2 und die Qualitätsentwicklung gemäß § 79a des Achten Buches So-

zialgesetzbuch in einem verbindlichen Verfahren (Qualitätsentwicklungsverfahren). Das Qua-

litätsentwicklungsverfahren besteht aus einer Evaluation und fachlichen Einordnung von kon-

kreten Fallanalysen bereits abgeschlossener Sachverhalte sowie von Merkmalen zur Struktur-

qualität. Darauf aufbauend sollen Beratungsprozesse erfolgen. Das Qualitätsentwicklungsver-

fahren wird gemeinsam von den Jugendämtern und der nach § 6 zuständigen Stelle durchge-

führt. Das Nähere zur Ausgestaltung des Qualitätsentwicklungsverfahrens regelt die nach § 6 

zuständige Stelle in Abstimmung mit der obersten Landesjugendbehörde. 

 

(2) Das Qualitätsentwicklungsverfahren wird wiederkehrend alle fünf Jahre durchgeführt. In 

einem Turnus von fünf Jahren sollen Qualitätsentwicklungsverfahren in allen Jugendämtern 

durchgeführt werden.  
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(3) Die Auswahl der konkreten Fälle für das Qualitätsentwicklungsverfahren erfolgt aus-

schließlich durch das Jugendamt. Die Auswahl soll einer möglichst repräsentativen Stich-

probe der durchgeführten Gefährdungseinschätzungen der vergangenen fünf Jahre entspre-

chen. Sie umfasst deshalb sowohl zielgerichtet als auch zufällig ausgewählte Gegenstände.  

 

(4) Die Durchführung eines Qualitätsentwicklungsverfahrens ist darüber hinaus auch ohne 

Rücksicht auf den Turnus zulässig, sofern ein Jugendamt oder die zuständige Stelle nach § 6 

dies im Einzelfall anregt.  

 

(5) Die nach § 6 zuständige Stelle erstellt über jedes Qualitätsentwicklungsverfahren einen 

Bericht, der dem Jugendamt vorgelegt wird. Zu diesem Bericht soll die Verwaltung des Ju-

gendamtes im örtlichen Jugendhilfeausschuss berichten.  

 

(6) Die nach § 6 zuständige Stelle veröffentlicht wiederkehrend alle fünf Jahre einen auswer-

tenden Bericht aller in diesem Zeitraum durchgeführten Qualitätsentwicklungsverfahren in 

anonymisierter Form.  

 

 

Teil 4 

Interdisziplinäre Kooperation im Kinderschutz 

 

§ 9 

Netzwerke Kinderschutz 

 

(1) Die Jugendämter bilden Netzwerke zur interdisziplinären Zusammenarbeit bei der Wahr-

nehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung (Netzwerke Kinderschutz). Die 

Netzwerke Kinderschutz werden in jedem Jugendamtsbezirk oder jugendamtsbezirksübergrei-

fend in interkommunaler Zusammenarbeit mehrerer benachbarter Gemeinden oder innerhalb 

eines Kreises gebildet, finanziert, koordiniert und laufend weiterentwickelt. Eine interkommu-

nale Zusammenarbeit soll in Vereinbarungen geregelt werden.  

 

(2) Jedes Jugendamt unterhält eine Koordinierungsstelle für das Netzwerk Kinderschutz, das 

es gebildet hat oder an dem es beteiligt ist. Im Falle eines interkommunalen Netzwerkes soll 

die Zusammenarbeit der beteiligten Koordinierungsstellen in Vereinbarungen geregelt wer-

den. Aufgaben der Koordinierungsstellen sind insbesondere 

 

1. die fachliche Begleitung des Netzwerkes in seiner Aufgabenwahrnehmung, 

 

2. die Koordinierung von Maßnahmen zur Sicherstellung der Netzwerkstrukturen, insbeson-

dere der Netzwerktreffen,  

 

3. die bedarfsgerechte Organisation regelmäßiger Fortbildungsangebote für die am Netzwerk 

Teilnehmenden und 

 

4. der Informationstransfer zu und aus anderen Netzwerken und Arbeitsgemeinschaften im Ju-

gendamtsbezirk mit Berührungspunkten zum Kinderschutz. 

 

(3) Das Netzwerk Kinderschutz soll die Rahmenbedingungen für eine effektive und schnelle 

Zusammenarbeit bei möglicher Kindeswohlgefährdung sicherstellen. Hierzu gehören insbe-

sondere 
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1. die strukturelle Vernetzung der mit einer möglichen Kindeswohlgefährdung befassten Stel-

len im Jugendamtsbezirk, 

 

2. Absprachen zum Verfahren bei möglicher Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a des Achten 

Buches Sozialgesetzbuch und § 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinder-

schutz und  

 

3. die Herstellung von Transparenz über Meldewege und die Übermittlung von Informationen 

gemäß § 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz. 

 

Zur Erreichung der in den Sätzen 1 und 2 genannten Ziele können im Netzwerk anonymisierte 

Fallkonferenzen durchgeführt werden. Das Netzwerk informiert bürgernah die Öffentlichkeit 

über Verfahren, Strukturen und Ansprechpersonen im Kinderschutz.   

 

(4) In das Netzwerk Kinderschutz sollen Vertretungen insbesondere folgender Einrichtungen 

oder Berufsgruppen einbezogen werden:  

 

1. das Jugendamt, insbesondere der Allgemeine Soziale Dienst, 

 

2. Träger von Einrichtungen und Diensten, mit denen Vereinbarungen gemäß § 8a Absatz 4 

des Achten Buches Sozialgesetzbuch bestehen, 

 

3. insoweit erfahrene Fachkräfte,   

 

4. Geheimnisträger gemäß § 4 Absatz 1 des Gesetzes zur Kooperation und Information im 

Kinderschutz, 

 

5. Schulen, 

  

6. Gesundheitsämter, 

 

7. Polizei- und Ordnungsbehörden, 

 

8. Familiengerichte, 

  

9. Staatsanwaltschaften und 

  

10. Verfahrensbeistände.  

 

Weitere Einrichtungen und Berufsgruppen können nach Maßgabe der örtlichen Gegebenhei-

ten vertreten sein.  

 

(5) Das Netzwerk Kinderschutz organisiert mit Unterstützung der Koordinierungsstelle Kin-

derschutz bedarfsgerecht, mindestens jedoch dreimal jährlich, interdisziplinäre Qualifizie-

rungsangebote zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung für Einrich-

tungen oder Berufsgruppen nach Absatz 4. 
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Teil 5 

Kinderschutzkonzepte 

 

§ 10 

Pflegekinderwesen 

 

(1) Zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in Pflegeverhältnissen entwi-

ckeln die Landesjugendämter Empfehlungen gemäß § 79a des Achten Buches Sozialgesetz-

buch für die Jugendämter. 

 

(2) Die Landesjugendämter überprüfen die Empfehlungen wiederkehrend alle drei Jahre und 

entwickeln diese bedarfsgerecht weiter. An diesem Prozess wird auch die oberste Landesju-

gendbehörde beteiligt. 

 

(3) Das Jugendamt stellt im Rahmen des § 37b Absatz 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 

sicher, dass während der Dauer des Pflegeverhältnisses ein nach Maßgabe fachlicher Hand-

lungsleitlinien nach § 79a des Achten Buches Sozialgesetzbuch entwickeltes Konzept zur Si-

cherung der Rechte des Kindes oder der jugendlichen Person und zum Schutz vor Gewalt an-

gewandt wird. Hierzu sollen die Pflegeperson sowie das Kind oder die jugendliche Person vor 

der Aufnahme und während der Dauer des Pflegeverhältnisses beraten und an der auf das 

konkrete Pflegeverhältnis bezogenen Ausgestaltung des Konzepts beteiligt werden. 

 

 

§ 11 

Schutzkonzepte in Einrichtungen und Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe 

 

(1) Nach den Maßgaben der Regelungen des Achten Buches Sozialgesetzbuch sowie dieses 

Gesetzes ist in Einrichtungen und Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe ein Konzept zur Si-

cherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen und zu deren Schutz vor Gewalt (Kinder-

schutzkonzept) zu entwickeln, anzuwenden und regelmäßig zu überprüfen oder auf die Ent-

wicklung, Anwendung und regelmäßige Überprüfung hinzuwirken. Das Kinderschutzkonzept 

umfasst Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor körperlicher, psychischer 

und sexualisierter Gewalt sowie Machtmissbrauch in der Einrichtung oder dem Angebot so-

wie geeignete Verfahren bei Gewalt und Vernachlässigung außerhalb der Einrichtung oder 

des Angebotes. Das Kinderschutzkonzept ist angepasst auf die Einrichtung oder das Angebot 

zu entwickeln. Kinder und Jugendliche sind an der Entwicklung des Kinderschutzkonzeptes 

entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife zu beteiligen. 

 

(2) Die Träger von Einrichtungen im Sinne des § 45a des Achten Buches Sozialgesetzbuch 

haben im Rahmen des § 45 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 

die Entwicklung, Anwendung und Überprüfung eines Kinderschutzkonzeptes zu gewährleis-

ten.  

 

(3) Die Träger von Einrichtungen oder Angeboten nach dem Kinder- und Jugendförderungs-

gesetz vom 12. Oktober 2004 (GV. NRW. S. 572), das zuletzt durch Gesetz vom 26. Februar 

2019 (GV. NRW. S. 151) geändert worden ist, wirken auf die Entwicklung, Anwendung und 

Überprüfung eines Kinderschutzkonzeptes hin, sofern sie Förderung aus Landesmitteln ge-

mäß § 16 Absatz 1 des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes beantragen oder bereits erhal-

ten. 

 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10963&val=10963&seite=151&sg=0&menu=1
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(4) Das Jugendamt stellt sicher, dass in seinem Bezirk eine Konzeption mit Maßnahmen zur 

Gewährleistung der Rechte von Kindern und ihres Schutzes vor körperlicher, psychischer und 

sexualisierter Gewalt sowie Machtmissbrauch und Vernachlässigung in der Kindertagespflege 

und zur Gewährleistung für den Prozess der Gefährdungseinschätzung nach § 8a des Achten 

Buches Sozialgesetzbuch auch in der Kindertagespflege angewendet wird. Alle Kindertages-

pflegepersonen sind in allen Fragen zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz der Kin-

der vor Gewalt zu beraten. Im Rahmen des Förderungsauftrages und zur Qualitätsentwicklung 

gewährleistet das Jugendamt, dass alle Kindertagespflegepersonen zu Maßnahmen zum Kin-

derschutz qualifiziert und regelmäßig fortgebildet werden. 

 

(5) Die Träger von außerunterrichtlichen Angeboten der Offenen Ganztagsschulen im Primar-

bereich wirken auf die Entwicklung, Anwendung und Überprüfung eines Kinderschutzkon-

zeptes in den Angeboten hin und streben eine Verzahnung mit in den Primarschulen bestehen-

den oder zu entwickelnden Schutzkonzepten gegen Gewalt an.   

 

(6) Die Entwicklung, Anwendung und Überprüfung von Kinderschutzkonzepten nach den 

Absätzen 2 bis 5 soll in den Einrichtungen und Angeboten durch die Träger fachlich beraten 

und durch Qualifizierungsangebote unterstützt werden. Die oberste Landesjugendbehörde 

trifft mit den kommunalen Spitzenverbänden, den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrts-

pflege, den Kirchen und den Verbänden der Träger unter Beteiligung der Landesjugendämter 

Vereinbarungen über die Qualitätssicherung und -entwicklung für Kinderschutzkonzepte.  

 

 

Teil 6 

Belastungsausgleich und Förderung durch das Land 

 

§ 12 

Belastungsausgleich durch das Land 

 

(1) Für die wesentlichen Belastungen der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe infolge 

der Übernahme der in den §§ 5, 8 und 9 geregelten Aufgaben wird ein finanzieller Ausgleich 

nach Maßgabe dieses Gesetzes und des Konnexitätsausführungsgesetzes vom 22. Juni 2004 

(GV. NRW. S. 360), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. 

NRW. S. 474) geändert worden ist, gewährt. 

 

(2) Der finanzielle Ausgleich beträgt im Jahr 2022 36 000 000 Euro, im Jahr 2023 54 400 000 

Euro und in den darauffolgenden Jahren 54 700 000 Euro. Die Höhe des jeweiligen Aufwan-

des und die für die Berechnung getroffenen Annahmen ergeben sich aus der Kostenfolgeab-

schätzung, die diesem Gesetz beigefügt ist (Anlage). 

 

(3) Der Ausgleich nach Absatz 2 wird auf die einzelnen örtlichen Träger der öffentlichen Ju-

gendhilfe verteilt. Der Anteil des jeweiligen örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe 

ergibt sich aus der Anzahl der Kinder und Jugendlichen im Jugendamtsbezirk im Verhältnis 

zur landesweiten Gesamtzahl der Kinder und Jugendlichen laut Fortschreibung des Bevölke-

rungsstandes durch den Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen zum 

31. Dezember 2020.  

 

(4) Der Ausgleich erfolgt zum 30. Juni des betreffenden Jahres. Davon abweichend wird der 

Ausgleich für das Jahr 2022 am 30. September 2022 ausgezahlt. 
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§ 13 

Überprüfung der Kostenfolgeabschätzung 

 

(1) Zuständige Behörde nach § 5 des Konnexitätsausführungsgesetzes ist die oberste Landes-

jugendbehörde.  

 

(2) Die oberste Landesjugendbehörde überprüft nach Abstimmung mit den kommunalen Spit-

zenverbänden im Einvernehmen mit dem für Kommunales zuständigen Ministerium und dem 

für Finanzen zuständigen Ministerium die Kostenfolgeabschätzung und die gesamten Auswir-

kungen dieses Gesetzes bis zum 31. Dezember 2024. Im Übrigen gilt § 4 des Konnexitätsaus-

führungsgesetzes. Über den Belastungsausgleich ist zeitnah eine erneute Entscheidung zu tref-

fen, wenn sich herausstellt, dass die Annahmen der Kostenprognose unzutreffend waren und 

der Ausgleich deshalb grob unangemessen ist. 

 

(3) Die oberste Landesjugendbehörde wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für Kom-

munales zuständigen Ministerium und dem für Finanzen zuständigen Ministerium den Ver-

teilschlüssel gemäß § 12 Absatz 3 an die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes durch den 

Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen anzupassen. 

 

 

§ 14 

Förderung durch das Land 

 

(1) Das Land unterstützt die Entwicklung, Anwendung und Überprüfung von Kinderschutz-

konzepten nach den §§ 10 und 11 durch Förderung der Qualifizierung des pädagogischen Per-

sonals sowie der Fachberatung. Die Höhe der Förderung wird für den Bereich der Kinderta-

gesbetreuung jährlich unter Berücksichtigung der Zahl der Kindertageseinrichtungen und Kin-

dertagespflegepersonen, für die ein Zuschuss nach § 47 des Kinderbildungsgesetzes vom 3. 

Dezember 2019 (GV. NRW. S. 894, ber. 2020 S. 77) in der jeweils geltenden Fassung gezahlt 

wird, angepasst. 

  

(2) Das Land unterstützt die Schaffung und den Betrieb von Ombudsstellen nach § 9a des 

Achten Buches Sozialgesetzbuch. Das Land stellt hierfür jährlich insgesamt einen Betrag in 

Höhe von 1 500 000 Euro zur Verfügung.  

 

(3) Im Jahr des Inkrafttretens nach § 18 Satz 1 erfolgt die Förderung anteilig entsprechend der 

Zeit vom Inkrafttreten dieses Gesetzes bis zum Jahresende im Vergleich zum gesamten Jahr. 

 

 

Teil 7 

Datenschutz, Berichtswesen 

 

§ 15 

Datenschutz 

 

Datenschutzrechtliche Bestimmungen, insbesondere solche über den Sozialdatenschutz nach § 

35 Absatz 1 und 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch – Allgemeiner Teil – (Artikel I des 

Gesetzes vom 11. Dezember 1975, BGBl. I S. 3015), das zuletzt durch Artikel 32 des Geset-

zes vom 20. Auguste 2021 (BGBl. I S. 3932) geändert worden ist, §§ 61 bis 68 des Achten 

Buches Sozialgesetzbuch und §§ 67 bis 85a des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch – Sozial-

verwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz – in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. 
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Januar 2001 (BGBl. I S. 130), das zuletzt durch Artikel 45 des Gesetzes vom 20. August 2021 

(BGBl. I S. 3932) geändert worden ist, bleiben von den Vorschriften dieses Gesetzes unbe-

rührt. Soweit ein Datenumgang bei der Anwendung dieses Gesetzes erforderlich ist oder er-

folgt, richtet er sich ausschließlich nach den in Satz 1 genannten Vorschriften. 

 

 

§ 16 

Berichtswesen 

 

Die Jugendämter wirken an einem landesweiten Berichtswesen zur Strukturqualität im Kin-

derschutz mit. Die oberste Landesjugendbehörde legt die hierfür geltenden Anforderungen im 

Benehmen mit den Kommunalen Spitzenverbänden fest. Die oberste Landesjugendbehörde 

kann Dritte zur Umsetzung des Berichtswesens hinzuziehen. 

 

 

 

Teil 8 

 

Schlussbestimmungen 

 

 

§ 17 

Berichtspflicht 

 

Die Landesregierung berichtet dem Landtag spätestens zum 31. Dezember 2027 über die Er-

fahrungen bei der Anwendung dieses Gesetzes.  

 

 

§ 18 

Inkrafttreten 

 

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am 1. Mai 2022 in Kraft. Die §§ 6 bis 8 treten 

am 1. Juli 2023 in Kraft.  

 

 

 

Artikel 2 

Änderung des Kinderbildungsgesetzes 

 

Das Kinderbildungsgesetz vom 3. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 894, ber. 2020 S. 77) wird 

wie folgt geändert: 

 

1. In § 46 Absatz 5 Satz 2 wird das Wort „zehn“ durch die Angabe „16“ ersetzt. 

 

2. § 47 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „1 000“ durch die Angabe „1 100“ ersetzt. 

b) In Satz 3 wird die Angabe „500“ durch die Angabe „550“ ersetzt.  
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Artikel 3 

Inkrafttreten 

 

(1) Artikel 1 tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am 1. Mai 2022 in Kraft. Die §§ 6 bis 8 des Kin-

derschutzgesetzes vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle dieses Gesetzes] treten 

am 1. Juli 2023 in Kraft. 

 

(2) Artikel 2 tritt am 1. August 2022 in Kraft. 

 

 

Düsseldorf, den X. Monat 2022 

 

 

Die Landesregierung 

Nordrhein-Westfalen 

 

 

Der Ministerpräsident 

Hendrik  Wüst 

 

Der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 

Dr. Joachim  S t a m p 

 

Der Minister der Finanzen 

Lutz  L i e n e n k ä m p e r 

 

Der Minister der Justiz 

Peter  B i e s e n b a c h 

 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung 

Ina  S c h a r r e n b a c h 

 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Karl-Josef  L a u m a n n 

 

Der Minister des Innern 

Herbert  R e u l 
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Begründung 

 

A. Allgemeiner Teil 

 

Kinderschutz stellt eine gesamtgesellschaftliche Querschnittsaufgabe dar, derer sich das Land 

Nordrhein-Westfalen mit dem vorliegenden Gesetz zur Verbesserung des Kinderschutzes an-

nimmt. 

 

Die Notwendigkeit wirksamen Kinderschutzes ist nicht erst durch die in den vergangenen Jah-

ren bekannt gewordenen Sachverhalte der vielfachen und oft systematisch angelegten sexuali-

sierten Gewalt in einigen Fallkonstellationen in das Licht der Öffentlichkeit gerückt. Kinder-

schutz ist aber auch jenseits öffentlichkeitswirksamer Einzelfälle von überragender Bedeutung, 

denn jeder Fall von Kindeswohlgefährdung – ob öffentlich bekannt geworden oder nicht – ist 

mit großem Leid für das betroffene Kind oder die jugendliche Person verbunden Die öffentlich 

bekannt gewordenen Fälle haben jedoch in der Gesellschaft eine gesteigerte Sensibilität für die 

Thematik hervorgerufen. Diese Sensibilität darf künftig nicht wieder verloren gehen.  

Dabei erschöpft sich die Aufgabe des Kinderschutzes jedoch nicht in der bloßen Verhütung 

oder Abwehr von Kindeswohlgefährdungen. Ausgangspunkt eines funktionierenden Kinder-

schutzes ist vielmehr die Position eines jeden Kindes oder einer jeden jugendlichen Person als 

Trägerin oder Träger von Rechten (und ggf. Pflichten), also das Kind oder die jugendliche Per-

son in seiner oder ihrer Eigenschaft als Rechtssubjekt. Nur von dieser Rechtssubjektivität her 

gedacht können auch staatliche Schutzaufträge begriffen werden, nämlich als Auftrag an die 

Rechtsgemeinschaft, das Kind oder die jugendliche Person in seiner oder ihrer Rechtssubjekti-

vität zu achten und zu schützen. Erst im Lichte dieser Wechselbezüglichkeit kann umfassender 

Kinderschutz erreicht und gewährleistet werden.  

 

Vor diesem Hintergrund spricht dieses Gesetz zunächst Regelungen über die Rechtsposition 

des Kindes oder der jugendlichen Person – auch in Verfahren, Einrichtungen und Angeboten 

der Kinder- und Jugendhilfe – an, um sodann die einzelnen für den Schutz und die Entwicklung 

des Kindes relevanten Handlungsfelder näher einzugrenzen, namentlich 

 

- die fachlichen Standards bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung 

einschließlich der Qualitätsberatung und Qualitätsentwicklung,  

 

- die Zusammenarbeit der beteiligten Akteure in Netzwerkstrukturen und  

 

- Leitlinien für Kinderschutzkonzepte, die in Einrichtungen und Angeboten der Kinder- und 

Jugendhilfe zur Anwendung gelangen und deren Zielsetzung darin besteht, mögliche Ge-

fährdungen frühzeitig zu erkennen sowie ihnen angemessen zu begegnen.  

 

Ziel dieses Gesetzes ist es, die gute Arbeit der Jugendämter in Nordrhein-Westfalen bei der 

Abwehr von Kindeswohlgefährdungen auf der Grundlage des § 8a SGB VIII zu unterstützen 

und qualitativ weiter auszubauen. Dies wird durch die Sicherung der hohen fachlichen Stan-

dards, einen verbesserten Austausch insbesondere zwischen den Akteurinnen und Akteuren des 

interdisziplinären Kinderschutzes sowie verbesserte Konzepte und Fortbildungen der Beteilig-

ten gewährleistet. Im Einzelnen sind dabei folgende Eckpfeiler hervorzuheben:            
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Kinderschutz und Kinderrechte 

 

 

Um den Kinderschutz weiter zu stärken, stellt das Gesetz noch einmal in Korrespondenz mit 

den bundesgesetzlichen Regelungen des SGB VIII die Elemente eines Rechts (des Kindes oder 

einer jugendlichen Person) auf Entwicklung (zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen 

Persönlichkeit), ein Recht auf Beteiligung in es selbst betreffenden Fragen und den staatlichen 

Schutzauftrag bei (drohenden) Kindeswohlgefährdungen klar. Soweit Vorschriften über Kin-

derrechte Kindern oder Jugendlichen subjektiv-öffentliche Rechte verleihen, sind diese in sämt-

lichen Verfahren und bei sämtlichen tatsächlichen Handlungen mit Kinderschutzbezug zu be-

achten.   

 

Verfahren im Kinderschutz 

 

Zentraler Regelungsgegenstand dieses Gesetzes sind die Verfahren im Kinderschutz bei Kin-

deswohlgefährdungen, also die spezifische Ausgestaltung der Rahmenbedingungen bei der 

Ausführung von Bundesrecht (§ 8a SGB VIII) namentlich für Behörden (Jugendämter), aber 

auch sonstige an der Verhütung oder Abwehr von Kindeswohlgefährdungen beteiligte natürli-

che oder juristische Personen auf dem Gebiet des Landes Nordrhein-Westfalen. 

 

Das Land greift mit diesem Gesetz die aktuellen politischen und fachlichen Debatten zu Ver-

fahren im Kinderschutz auf. Die zuletzt von den Landesjugendhilfeausschüssen der Land-

schaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe ausgesprochene Empfehlung zur verbindli-

chen Umsetzung der Handlungsempfehlungen „Empfehlung Schutzauftrag. Gelingensfaktoren 

bei der Wahrnehmung des Schutzauftrags gemäß § 8a SGB VIII. Empfehlungen für die Jugend-

ämter.“ sowie eine gleichartige Folgeempfehlung der Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen 

Spitzenverbände bietet dabei den zentralen Ansatzpunkt. Das Land entwickelt damit eine ge-

meinsame Zielsetzung weiter und schafft die Rahmenbedingungen für eine vergleichbare und 

anhand von klaren Qualitätsmerkmalen beschreibbare und überprüfbare Praxis im intervenie-

renden Kinderschutz. 

 

Interdisziplinäre Kooperation im Kinderschutz 

 

Die Schaffung von Netzwerken Kinderschutz, vergleichbar mit den Netzwerken Frühe Hilfen 

ist eine der zentralen Forderungen von Expertinnen und Experten des Kinderschutzes im Rah-

men diverserer Anhörungen der Kinderschutzkommission. In den letzten Jahren lag der 

Schwerpunkt der kommunalen Netzwerk-Aktivitäten, unterstützt durch bundesweite Förderung 

und fachliche Begleitung auf Bundes- und Landesebene, eher im Bereich der Frühen Hilfen. 

Nun setzt Nordrhein-Westfalen den notwendigen Impuls für einen flächendeckenden Ausbau 

von Netzwerken des intervenierenden Kinderschutzes. Kennzeichen des selbigen ist sein inter-

disziplinärer Grundansatz. Insoweit sind sowohl die Aufgaben als auch die Zusammensetzung 

hinsichtlich des interdisziplinären Ansatzes auszugestalten. Unter Beachtung der Letztverant-

wortung des Jugendamtes im Kinderschutz obliegt diesen auch die Gesamtverantwortung zur 

Bildung der Netzwerke. Darüber hinaus sind die zu beteiligenden Netzwerkpartner auch in der 

Verantwortung, das Netzwerk und dessen Aufgaben mitzugestalten, auch wenn eine rechtliche 

Bindung einzelner Akteure mit diesem Landeskinderschutzgesetz nicht erfolgt. Die Regelun-

gen zu den Netzwerken Kinderschutz sind dabei so ausgestaltet, dass sie den heterogenen Rah-

menbedingungen in den 186 nordrhein-westfälischen Jugendämtern hinreichend Rechnung tra-

gen. Zur Stärkung der Flexibilität und Erleichterung der Kooperation mit anderen Akteuren 

besteht ausdrücklich die Möglichkeit, Netzwerke auch interkommunal auszugestalten.  
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Kinderschutzkonzepte 

 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat mit einer Bundesratsinitiative bereits im November 2019 

den Entwurf eines Gesetzes zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in stationären Einrich-

tungen der Kinder- und Jugendhilfe durch Änderung des Sozialgesetzbuches (SGB) - Achtes 

Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe eingebracht. Ziel war es, Konzepte zum Schutz von 

Kindern vor jeglicher Form von Gewalt und Vernachlässigung in betriebserlaubnispflichtigen 

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe verbindlich festzulegen. Eine entsprechende Rege-

lung hat nun mit dem Beschluss des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes Einzug in das Achte 

Buch Sozialgesetzbuch gefunden. Auch der Schutz von Kindern in Pflegefamilien wurde im 

KJSG geregelt. Über diesen wichtigen Schritt, der in diesem Gesetz nachgezeichnet wird, hin-

aus ist es erforderlich, die Anwendung von Schutzkonzepten auch in weiteren Bereichen der 

Kinder- und Jugendhilfe bzw. vergleichbaren Bereichen zu befördern. Dies gilt sowohl für die 

Kinder- und Jugendförderung des Landes als auch den Offenen Ganztag.  

 

Dabei ist es wesentlich, für die Kinderschutzkonzepte in Nordrhein-Westfalen einen einheitli-

chen, fachlichen Rahmen zu definieren. Dieser ist abzuleiten aus den allgemeinen, fachlich un-

umstrittenen zentralen Leitplanken von Kinderschutzkonzepten. Diese müssen immer dem 

Schutz vor Gewalt in den Einrichtungen und Angeboten dienen. Ziel von Kinderschutzkonzep-

ten muss es aber auch sein, einen Schutzraum für Kinder und Jugendliche zu schaffen, in wel-

chem sie eine Chance bekommen, Gewalt- und Vernachlässigungserfahrungen außerhalb der 

Einrichtung zu offenbaren und dort auch gehört zu werden. Wesentlicher Kernbestandteil von 

Kinderschutzkonzepten ist darüber hinaus die Wahrung und Förderung der Kinderrechte, ins-

besondere des Rechtes auf Beteiligung.  

 

Die Entwicklung, Anwendung und Überprüfung von Kinderschutzkonzepten in wesentlichen 

Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe erfordert Qualifizierung, Qualitätsentwick-

lungsmaßnahmen und Beratung, damit der Schutz von Kindern und Jugendlichen in den jewei-

ligen Einrichtungen und Angeboten bestmöglich gewährleistet und die implementierten Schutz-

faktoren möglichst dauerhaft und nachhaltig ermöglicht werden. Hierzu soll mit den Trägern 

der Einrichtungen und Angebote ein Prozess aufgesetzt werden, in dem die oberste Landesju-

gendbehörde unter Beteiligung der Landesjugendämter mit den Kommunalen Spitzenverbän-

den, der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, den Kirchen sowie den Verbänden 

der Träger Vereinbarungen zur Qualitätssicherung und -entwicklung im Bereich der Kinder-

schutzkonzepte trifft. 

 

 

B. Besonderer Teil 

 

Zu Artikel 1 (Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Weiterentwicklung und Ver-

besserung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Kinderschutzgesetz)): 

 

 

Zu § 1 (Kinderrechte, Grundsätze) 

 

Die Formulierung der Vorschrift stellt den bestehenden rechtlichen Rahmen für Kinderschutz, 

der sich aus der UN-Kinderrechtskonvention, dem Grundgesetz, der Landesverfassung und 

dem SGB VIII ergibt, noch einmal klar. 
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Zu Absatz 1 

 

Absatz 1 stellt nochmals die normative Einbindung des Kinderschutzes in höherrangiges Recht 

heraus, indem die maßgebenden Vorschriften der UN-Kinderrechtskonvention, des Grundge-

setzes und der Landesverfassung benannt werden. Dabei wird klargestellt, dass die einfach-

rechtlichen Vorschriften des Gesetzes von der Zielsetzung getragen sind, den entsprechenden 

höherrangigen normativen Vorgaben im praktischen Handeln zu einer größtmöglichen Wirk-

samkeit zu verhelfen. Die Vorschrift stellt letztlich eine Auslegungshilfe dar, die insbesondere 

das Abwägungsmaterial im Rahmen notwendiger Prüfungen der Verhältnismäßigkeit der auf 

das Gesetz gestützten Maßnahmen aufzeigt.  

 

Zu Absatz 2 

 

Rein deklaratorischer Natur ist Absatz 2 Satz 1, der die Untrennbarkeit von Kinderschutz und 

Kinderrechten postuliert. Nur durch die Anerkennung spezifischer Rechte des Kindes erscheint 

es möglich, diesen im Rahmen des staatlichen Schutzauftrags unter Beachtung der Rechtsposi-

tionen Dritter – namentlich der Kindeseltern – zur effektiven Durchsetzung zu verhelfen.  

Aus einer Gesamtschau der bisherigen Rechtsprechung des BVerfG zu Fragen des Kindes-

wohls, seines Begriffsinhalts und der Reichweite seiner Berücksichtigungsfähigkeit bzw. -not-

wendigkeit lässt sich auch zusammenfassend ableiten, dass   

 

 das Kindeswohl die oberste Richtschnur der Erziehung der Eltern bildet, 

 es bei der Berücksichtigung des Kindeswohls in der Rechtsprechung in Bezug auf staat-

liche Entscheidungen jeweils als Mindeststandard angewendet wird, 

 dieser Mindeststandard in der Erfüllung der grundrechtlichen Schutzpflichten nachran-

gig gegenüber der Erziehungsverantwortung der Eltern und der Eigenverantwortung des 

Kindes besteht und 

 die Anwendung des Kindeswohls entsprechend der praktischen Konkordanz im Wege 

einer Abwägung mit anderen Rechten und Interessen erfolgt. 

 

 

Absatz 2 Satz 2 zielt darauf, die subjektive Rechtsposition der Kinder und Jugendlichen bei sie 

betreffenden staatlichen Entscheidungen zu verdeutlichen, diese sichtbar zu machen und eine 

effektive Durchsetzung bereits bestehender verfassungsrechtlicher oder einfachgesetzlicher 

Anhörungs- und Mitwirkungsrechte zu gewährleisten. Satz 2 enthält insoweit ein einfachge-

setzliches Effektuierungsgebot für bestehende Rechte.  

 

 

Dabei kann die Beteiligung je nach Alter und Reife des Kindes entweder durch das Kind selbst 

oder durch einen Verfahrensvertreter oder eine Verfahrensvertreterin erfolgen. So hat das 

BVerfG in einem Fall der Personensorge ausgeführt, dass das Kindeswohl sowohl darüber ent-

scheide, wie das Kind anzuhören bzw. zu beteiligen sei, als auch darüber, inwieweit der Wille 

des Kindes zu berücksichtigen sei (BVerfGE 55, 171, 182).  

 

Damit steht das Anhörungsrecht nach der Rechtsprechung des BVerfG in engem Zusammen-

hang mit dem Kindeswohlprinzip; es flankiert das Kindeswohl in verfahrensrechtlicher Hin-

sicht.  

 

Das Alter und die Reife des Kindes spielen nach der Rechtsprechung des BVerfG aber nicht 

nur für die Frage des „Ob“ einer persönlichen Anhörung des Kindes eine Rolle. Vielmehr sind 
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sie entsprechend dem progressiven Autonomiekonzept auch bei der sich unmittelbar anschlie-

ßenden Frage maßgeblich, inwiefern ein vom Kind selbst geäußerter Wille zu berücksichtigen 

ist. Diese Konzeption der wachsenden Selbständigkeit des Kindes hat das BVerfG in einer wei-

teren Entscheidung (BVerfGE 59, 360, 382) dargetan. 

 

Aus dem Vorgesagten folgt, dass den Gesetzgeber eine Pflicht trifft, das Kindeswohl verfah-

rensrechtlich abzusichern. Die durch das SGB VIII erfolgte Absicherung ist gerade im sensiblen 

Bereich des Kinderschutzes von höchster Bedeutung, gilt es doch zu vermeiden, dass staatliche 

Maßnahmen einem berücksichtigungsfähigen Willen des Kindes widersprechen. Dies wird mit 

den Regelungen des § 1 Absatz 2 noch einmal auf Landesebene verdeutlicht und ausgeschärft. 

 

 

Zu Absatz 3 

 

Absatz 3 benennt schließlich die kinder- und jugendfachlichen Säulen praktisch gewährleiste-

ten Kinderschutzes, die in kooperativem, institutionellem und intervenierendem Kinderschutz 

bestehen. Während kooperativer und institutioneller Kinderschutz die Rahmenbedingungen für 

strukturell wirksamen Kinderschutz festlegen, indem sie Beteiligte am Kinderschutz zu Zusam-

menarbeit und wechselseitigem Austausch (Kooperation) sowie Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe zur Entwicklung von Schutzkonzepten (institutioneller Kinderschutz) anhalten, be-

deutet intervenierender Kinderschutz (auch) den Eingriff in den Rechtskreis Dritter. Gemeint 

sind insoweit die Verfahren bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII, de-

ren weitere Ausgestaltung durch das Gesetz ausgeschärft wird. Die Begriffe werden im nach-

folgenden § 2 definiert. 

 

 

Zu § 2 (Ziele, Aufgaben und Begriffsbestimmungen) 

 

Zu Absatz 1 

 

Die Vorschrift liefert einen Überblick über die Regelungsfelder des Gesetzes, die durch drei 

wesentliche Bereiche geprägt werden: Zu beachtende Fachstandards in Verfahren bei Kindes-

wohlgefährdung, die wechselseitige Vernetzung am Kinderschutz beteiligter Akteure und die 

Notwendigkeit von sowie die Anforderungen an diejenigen Konzepte, die einrichtungs- und 

angebotsbezogen Kinderschutz ermöglichen sollen. 

 

Zu Absatz 2 

 

Absatz 2 stellt klar, dass es sich beim Kinderschutz grundsätzlich um eine Aufgabe handelt, die 

sämtliche Personen oder Stellen, die mit den entsprechenden Fragen in Berührung kommen, 

betrifft, und zwar unabhängig von deren Rechtsform. Damit soll das breite Spektrum abgebildet 

werden, das mit Fragen des Kinderschutzes in der Praxis befasst ist; so ist etwa für Kinderta-

geseinrichtungen keine spezifische Rechtsform vorgesehen, und sie existieren sowohl in pri-

vatrechtlichen als auch öffentlich-rechtlichen Organisationsformen. Aus der Frage der rechtli-

chen Organisation soll indes keine Hürde für den Kinderschutz erwachsen, seine Wirksamkeit 

– die gerade im Interesse des Kindes und seiner Rechte gewährleistet werden muss – darf nicht 

von äußeren Umständen wie der Wahl der Rechtsform abhängen, auf die das Kind keinen Ein-

fluss hat und auf die es für sein Wohlergehen auch gar nicht ankommt. Einer Erstreckung des 

Anwendungsbereichs des Gesetzes über die sachlichen Zuständigkeiten der Kinder- und Ju-

gendhilfe hinaus ist damit jedoch nicht intendiert. In Satz 2 wird der intervenierende Kinder-

schutz als alleinige staatliche Aufgabe gesondert hervorgehoben, da etwaige Eingriffe in den 
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Rechtskreis Dritter in der Verantwortung des Staates liegen und nicht von Privatrechtssubjekten 

vorgenommen werden dürfen und sollen.  

 

Zu Absatz 3  

 

Die dem Gesetz zu Grunde liegende Legaldefinition der Begriffe des Kindes und des oder der 

Jugendlichen entsprechen der Rechtslage im SGB VIII (vgl. § 7 Absatz 1 Nummern 1 und 2 

SGB VIII). Eine Erstreckung auf Volljährige ist nicht vorgesehen, da insoweit gerade das Mittel 

der Intervention ausscheidet.  

 

Zu Absatz 4 

 

Absatz 4 stellt klar, dass Beteiligte oder Beteiligter am Kinderschutz jede Person ist, die fak-

tisch Aufgaben des Kinderschutzes wahrnimmt; auf Bestellungs- oder Übertragungsakte dieser 

Aufgabenwahrnehmung kann es nicht ankommen. Auch ein aus anderen Rechtsgründen un-

wirksamer Anstellungsvertrag eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin in einer Kindertages-

einrichtung darf mit Blick auf die Effektivität des Kinderschutzes nicht dazu führen, dass 

Pflichten zur Beachtung kinderschutzrechtlicher Vorgaben für die betroffene Person suspen-

diert sind. Insoweit kann es lediglich auf die tatsächlichen Verhältnisse ankommen, beispiel-

weise wenn sich Eltern aushilfsweise oder ehrenamtlich an der Arbeit in einer Kindertagesein-

richtung beteiligen und dabei in Umgang mit den dort betreuten Kindern gelangen.  

 

Zu den Absätzen 5 bis 7 

 

Absätze 5 bis 7 erläutern dem Rechtsanwender die im Gesetz verwendeten Begrifflichkeiten 

des, kooperativen, institutionellen und intervenierenden Kinderschutzes.       

 

 

Zu § 3 (Jugendhilfe, Recht auf Beratung, Beteiligung und Information) 

 

Zu Absatz 1  

 

Absatz 1 nimmt Bezug auf die konzeptionelle Bandbreite der Kinder- und Jugendhilfe nach § 

1 Abs. 1 und Abs. 3 SGB VIII und wiederholt in deklaratorischer Absicht Ziele der Jugendhilfe, 

die sie im Rahmen ihrer eigenständigen Handlungsansätze verfolgen soll. Dazu gehört, das 

Recht des Kindes oder der jugendlichen Person auf Förderung seiner oder ihrer Entwicklung 

und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie 

die allgemeinen Rechte des Kindes oder der jugendlichen Person durch die Verwirklichung des 

Schutzauftrages gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII zu unterstützen. Die öffentliche und freie 

Jugendhilfe gestalten diese Schutzverpflichtung für Kinder und Jugendliche im Rahmen ihrer 

sozialpädagogischen Handlungsansätze aus. Dafür ist es maßgeblich, die jeweiligen Lebensbe-

dingungen eines Kindes oder einer jugendlichen Person sowie seine oder ihre Sozialisationsbe-

dingungen, die häufig außerhalb des Spektrums oder nur am Rande der Handlungsmöglichkei-

ten der Kinder- und Jugendhilfe liegen, zu berücksichtigen. Die Kinder- und Jugendhilfe trägt 

demnach dafür Sorge, dass sie durch ihre adressatengerechten Aktivitäten etwaige Benachtei-

ligungen von Kindern und Jugendlichen reduziert bzw. in ihren Folgen mindert. 

 

Zu Absatz 2 

 

Absatz 2 hebt das allgemeine Recht der Kinder und Jugendlichen auf Beteiligung im Rahmen 

der Jugendhilfe hervor. Um die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen als konstitutiven 
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Baustein konzeptioneller sowie pädagogischer Praxis in der Kinder- und Jugendhilfe herauszu-

stellen, das insofern auch ein durchgängiges Prinzip auch des Kinderschutzes ist, werden in 

Satz 1 bereits gegebene Regelungen nach § 8 Abs. 1 SGB VIII sowie § 6 Abs. 1 3. AG-KJHG 

(KJFöG) zusammengeführt. Dass Kinder und Jugendliche entsprechend ihrem Entwicklungs-

stand an allen sie betreffenden Entscheidungen zu beteiligen sind, ist in der Kinder- und Ju-

gendhilfe eine Aufgabe sowohl der öffentlichen als auch der freien Träger der Jugendhilfe. Die 

Vorschrift macht jedoch keine Vorgaben dahin, auf welche Art und Weise die Beteiligung und 

Information von Kindern und Jugendlichen über ihre Rechte konkret zu geschehen haben; sie 

unterstellt vielmehr, dass von der Jugendhilfe geeignete Möglichkeiten angewendet werden. 

Gleichwohl klärt Satz 2 dieses Abschnitts – hier die Vorschrift des § 8 Abs. 4 SGB VIII auf-

greifend –, dass die Beteiligung und Information von Kindern und Jugendlichen adressatenge-

recht erfolgen muss, um von denen verstanden, nachvollzogen und wahrgenommen werden zu 

können,  

 

Zu Absatz 3      

 

Mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz sind die Länder in § 9a SGB VIII verpflichtet 

worden, bedarfsgerecht unabhängige und nicht weisungsgebundene Ombudsstellen zu schaf-

fen, an die sich junge Menschen und ihre Familien zur Beratung in sowie der Vermittlung und 

Klärung bei Konflikten im Zusammenhang mit Aufgaben und Leistungen der Kinder- und Ju-

gendhilfe wenden können. Dieses Gesetz verpflichtet nun das Jugendamt, junge Menschen und 

ihre Familien über die Möglichkeit zu informieren, sich im Konfliktfall an eine Ombudsstelle 

zu wenden. Über diese Vorschrift zur Informationsweitergabe an junge Menschen und ihre Fa-

milien wird deren Beschwerdemöglichkeit gestärkt.  

 

 

Zu § 4 (Aufgaben des Jugendamtes im Kinderschutzverfahren) 

 

Der Kinderschutz ist mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kin-

derschutz (KKG) eine Verantwortungsgemeinschaft von Eltern, gesellschaftlichen Akteuren 

und des Staates. Dem Jugendamt kommt dabei die Garantenstellung für den Schutz von Kin-

dern und Jugendlichen zu. Mit der Aufnahme von Aufgaben des Jugendamtes in das Gesetz 

wird dessen Bedeutung für den intervenierenden Kinderschutz deklaratorisch herausgestellt.  

 

Zu Absatz 1 

 

Mit Absatz 1 wird die Garantenstellung des Jugendamtes deklaratorisch herausgestellt. Er weist 

zudem auf die Notwendigkeit der Kooperation im Kinderschutz und damit die Bedeutung der 

Verantwortungsgemeinschaft hin.  

 

Zu Absatz 2 

 

Wesentlich für einen gelingenden intervenierenden Kinderschutz ist die jederzeitige Hand-

lungsfähigkeit der Kinder- und Jugendhilfe zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Diese 

Handlungsfähigkeit ist durch eine strukturelle Verankerung sicherzustellen. Dabei ist es grund-

sätzlich auch möglich, Dritte in die Sicherstellung miteinzubeziehen. Jugendämter dürfen in 

diesem Zusammenhang z.B. ihre Rufbereitschaft zu bestimmten Tages- und Nachtzeiten auf 

andere Stellen übertragen und werden damit nicht zwingend unmittelbar verpflichtet. Die in § 

5 gesetzten Mindeststandards (aus den Empfehlungen der Landesjugendämter) sehen eine sol-

che Delegationsmöglichkeit vor, knüpfen sie aber an Bedingungen; u.a. daran, dass die Über-

tragung der Rufbereitschaft an einen freien Träger der Jugendhilfe vertraglich geregelt ist, dort 
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das Fachkräftegebot nach § 72 SGB VIII erfüllt ist und die Entscheidung über Inobhutnahmen 

beim zuständigen Jugendamt verbleibt. Eine Delegierung an Stellen, die diese Aufgabe fachlich 

nicht erfüllen können (z.B. Polizei, Feuerwehr) ist hingegen ausgeschlossen. Allerdings sollte 

durchweg eine Sensibilisierung für Gefahrenüberhänge gewährleistet sein, sofern mutmaßliche 

Täter im beruflichen oder privaten Kontext weiterhin Zugriff auf das von der Intervention be-

troffene oder weitere Kinder haben könnten. In diesen Gestaltungen ist zusätzlich eine Ein-

schaltung der Polizeibehörden nach § 8a Absatz 3 Satz 2 SGB VIII in Erwägung zu ziehen. Das 

Jugendamt hat darüber hinaus eine Informationsbeschaffungspflicht, bei deren Befolgung im-

mer auch die Folgen der Informationsgewinnung für den weiteren Beratungsprozess sowie die 

Leistungsgewährung zu beachten sind.  

 

Zu Absatz 3  

 

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist in den Empfehlungen der Landesjugendäm-

ter als Verfahrensstandard enthalten und somit dem Grunde nach von § 5 Abs. 1 umfasst. Sie 

ist aber, auch vor dem Hintergrund der UN-KRK und der Aufarbeitung der Fälle in Münster, 

Lügde und Staufen, aus fachlicher Sicht für einen wirksamen Kinderschutz elementar. Die Par-

tizipation der Kinder und Jugendlichen gehört untrennbar zur Hilfe und zur Hilfebeziehung und 

ist ein entscheidendes Merkmal sozialpädagogischer Qualität. Die Beteiligung und Mitwirkung 

der Betroffenen spiegelt sich als sozialpädagogischer Handlungsansatz im gesamten SGB VIII 

wider, wird in den allgemeinen Vorschriften insbesondere in §§ 5, 8, 8a Abs. 1 S. 2, § 9 SGB 

VIII hervorgehoben und bei den Leistungen z.B. im Hinblick auf die Hilfeplanung berücksich-

tigt. Vor diesem Hintergrund wird die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei der Ge-

fährdungseinschätzung und darüber hinaus im gesamten Verfahren nach § 8a SGB VIII eine 

deklaratorisch als Aufgabe des Jugendamtes hervorgehoben.  

 

 

 

Zu § 5 (Fachliche Standards in Verfahren zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung) 

 

Mit Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes wurden die Jugendämtern dazu verpflichtet, 

Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität sowie geeignete Maßnahmen zu ihrer 

Gewährleistung für  

1. die Gewährung und Erbringung von Leistungen 

2. die Erfüllung anderer Aufgaben 

3. den Prozess der Gefährdungseinschätzung nach § 8a SGB VIII 

zu entwickeln, anzuwenden und regelmäßig zu überprüfen. Hierbei ist die gesetzliche Maßgabe 

formuliert, dass sich die Jugendämter an den fachlichen Empfehlungen der nach § 85 Absatz 2 

Nr. 1 SGB VIII zuständigen Behörden orientieren. 

 

Die nach § 85 Absatz 2 SGBVIII zuständigen Behörden sind in Nordrhein-Westfalen die Lan-

desjugendämter. Diese haben die „Empfehlung Schutzauftrag. Gelingensfaktoren bei der 

Wahrnehmung des Schutzauftrags gemäß § 8a SGB VIII. Empfehlungen für die Jugendämter.“ 

als Empfehlung nach § 85 Absatz 2 Nr. 1 SGB VIII veröffentlicht. Die Empfehlungen wurden 

in einer Arbeitsgruppe mit insgesamt 13 ehemaligen und aktiven Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern von Jugendämtern entwickelt. Durch die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe sind da-

bei auch die vielfältigen Rahmenbedingungen in den Jugendamtsbezirken berücksichtigt wor-

den.  
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Die Landesjugendhilfeausschüsse der Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe 

haben sich mit diesen Empfehlungen befasst und einen Beschluss gefasst. Hierzu wird im Vor-

wort der Empfehlungen wie folgt ausgeführt: „Auf der Grundlage einer Vereinbarung mit den 

Kommunalen Spitzenverbänden wurde die ursprüngliche Orientierungshilfe nun in überarbei-

teter Fassung als gemeinsame Empfehlung der beiden nordrhein-westfälischen Landesjugend-

ämter von den beiden Landesjugendhilfeausschüssen beschlossen. Beide Ausschüsse haben 

ihre Entscheidung mit der Empfehlung verbunden, die vorliegende Empfehlung auch in den 

örtlichen Jugendhilfeausschüssen als Grundlage der Arbeit der Jugendämter beschließen zu las-

sen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Sorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche in allen 

Regionen auf vergleichbare Qualitätsmerkmale in der Arbeit im Kinderschutz vertrauen kön-

nen.“ („Empfehlung Schutzauftrag. Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauf-

trags gemäß § 8a SGB VIII. Empfehlungen für die Jugendämter.“, Köln/ Münster, Dezember 

2020, S.5) Die Kommunalen Spitzenverbände haben mit Schreiben vom 21.01.2021 eine ent-

sprechende Beschlussfassung in den örtlichen Jugendämtern angeregt. In dem Schreiben wird 

hierzu wie folgt ausgeführt: „Um die Verbindlichkeit der Empfehlungen der beiden Landesju-

gendämter zum Kindesschutz zu erhöhen, empfehlen die kommunalen Spitzenverbände daher, 

diese Empfehlungen auch von den örtlichen Jugendhilfeausschüssen als Grundlage der Arbeit 

der Jugendämter beschließen zu lassen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Sorgeberech-

tigte, Kinder und Jugendliche in allen Regionen in NRW auf vergleichbare Qualitätsmerkmale 

in der Arbeit im Kinderschutz vertrauen können.“ 

 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird diese Initiative aufgegriffen, um das erkennbare ge-

meinsame Ziel einer verbindlichen Anwendung der Empfehlung und damit verbunden ver-

gleichbare Qualitätsmerkmale in der Arbeit im Kinderschutz zu befördern. Eine entsprechende 

Umsetzung wird durch das Land künftig gefördert. Hierbei werden zentrale Merkmale der 

Struktur- und Prozessqualität besonders hervorgehoben. Zudem wird die kontinuierliche Wei-

terentwicklung der Empfehlungen sichergestellt.  

 

 

 

Zu Absatz 1 

 

Absatz 1 postuliert ein Berücksichtigungsgebot im Hinblick auf die fachlichen Empfehlungen 

(Fachstandards) nach § 79a SGB VIII der nach § 85 Absatz 2 Nr. 1 des Achten Buches Sozial-

gesetzbuch zuständigen Behörden zur Verfahrensweise in Kinderschutzverfahren nach § 8a 

SGB VIII. Das Berücksichtigungsgebot wird dabei nicht verbindlich vorgegeben, sondern le-

diglich für den Regelfall vorgesehen. Den Jugendämtern soll unbenommen bleiben, in beson-

deren oder atypischen Konstellationen ausnahmsweise in Abweichung von den genannten Stan-

dards verfahren zu dürfen. Inhaltlich handelt es sich um die von den überörtlichen Fachbehör-

den – in Nordrhein-Westfalen die Landesjugendämter – entwickelten und stets in Fortschrei-

bung befindlichen Vorgaben für eine Verfahrensweise, die etwaige Kindeswohlgefährdungen 

zu identifizieren erleichtern und das dabei notwendige Vorgehen systematisieren soll.    

 

Zu Absatz 2 

 

Absatz 2 hebt einzelne Fachstandards, die bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes Gegenstand 

der fachlichen Empfehlungen der Landesjugendämter und der vergleichbaren Stellen auch in 

anderen Bundesländern waren, gesondert hervor. Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter, Mehraugenprinzip und Verfahrensdokumentation stellen gleichsam Grundlagen einer 

ordnungsgemäßen Verfahrensweise bei der Einschätzung des Vorliegens einer Kindeswohlge-
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fährdung dar; sie werden deshalb noch einmal ausdrücklich und über Absatz 1 hinaus hervor-

gehoben. Daraus folgt allerdings nicht, dass die ausdrücklich nummerierten Standards des Ab-

satzes 2 stets und zwingend – also ohne Abweichungsmöglichkeit im atypischen Ausnahmefall 

und damit mit verbindlicherem Regelungsgehalt als die nur über Absatz 1 in Bezug genomme-

nen Standards – zur Anwendung gelangen sollen. Vielmehr rekurriert Absatz 2 ausdrücklich 

auf die Anwendung des Absatzes 1 und hebt die in Absatz 2 genannten Standards lediglich im 

Sinne einer größeren Sichtbarkeit hervor, ohne an ihre Beachtung andere Anforderungen zu 

stellen als nach Absatz 1. Auch die Anwendung der in Absatz 2 genannten Standards stellt 

damit im Ergebnis einen Anwendungsfall des Absatzes 1 dar und unterliegt mithin ebenfalls 

lediglich dem dort vorgesehenen grundsätzlichen Berücksichtigungsgebot im Sinne eines Sol-

lens.     

 

Zu Absatz 3 

 

Die Vorschrift richtet sich an die Landesjugendämter als zuständige Behörde im Sinne des § 85 

Absatz 2 Nummer 1 SGB VIII und verpflichtet diese, die bestehenden fachlichen Empfehlun-

gen regelmäßig zu überprüfen und – namentlich bei Vorliegen neuer empirischer oder wissen-

schaftlicher Erkenntnisse – fortzuentwickeln. Als Prüfintervall wird ein Zeitraum von drei Jah-

ren vorgesehen. Bei dem Drei-Jahres-Intervall handelt es sich allerdings nur um eine Mindest-

anforderung; es bleibt den Landesjugendämtern unbenommen, auch in kürzeren Intervallen 

Prüfungen auf Veränderungsnotwendigkeiten vorzunehmen.   

 

 

Zu § 6 (Stelle für Qualitätssicherung) 

 

Zur Umsetzung von § 7 (Qualitätsberatung) und § 8 (Qualitätsentwicklung) kann das Land eine 

zuständige Stelle bestimmen. Da es sich bei der Einführung der vorgenannten Regelungen um 

eine Neuerung handelt, die künftig eine wesentliche Rolle bei der Evaluation und Beratung von 

Jugendämtern spielt, bedarf es im Sinne des kooperativen Gedankens in der Kinder- und Ju-

gendhilfe hier gegenwärtig einer Regelung, mit der keine Festlegung erfolgt, wo diese zustän-

dige Stelle angesiedelt ist und wie sie verfasst ist. Bei der Festlegung wird auch das Ziel ver-

folgt, bei Wahrung der Anforderungen an die Aufgabenwahrnehmung eine höchst mögliche 

Akzeptanz zu erreichen, um das verbindliche Qualitätsentwicklungsverfahren mit bestmögli-

cher Wirksamkeit umzusetzen. 

 

 

Zu § 7 (Qualitätsberatung) 

 

Zu Absatz 1 

 

Die Jugendämter haben nach § 79a des Achten Buches Sozialgesetzbuch die Aufgabe, Grunds-

ätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität sowie geeignete Maßnahmen zu ihrer Ge-

währleistung für den Prozess der Gefährdungseinschätzung nach § 8a weiterzuentwickeln, an-

zuwenden und regelmäßig zu überprüfen. Zur Unterstützung dieser Qualitätsentwicklung kön-

nen sie die Beratung der nach § 6 zuständigen Stelle in Anspruch nehmen. Hierbei handelt es 

sich in Abgrenzung zu einem Verfahren nach § 8 um eine freiwillige Inanspruchnahme.  

 

Zu Absatz 2 

 

Bei der Qualitätsberatung bietet die nach § 6 zuständige Stelle den Jugendämtern bei der Wahr-

nehmung deren Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdungen auf deren Beratungswunsch eine 
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fachliche Einschätzung oder Beratung an. Diese kann sich sowohl auf konkrete Sachverhalte – 

also Fragen im Einzelfall – als auch auf allgemein häufig und in einer Vielzahl von Fällen 

typischerweise wiederkehrende Gestaltungen beziehen, bei denen das Jugendamt einen Unter-

stützungs- oder Beratungsbedarf für sich erblickt. Diese Art der Beratung soll es den Jugend-

ämtern ermöglichen, in von ihnen als schwierig zu beurteilen empfundenen oder mit Unsicher-

heiten behafteten Fallkonstellationen qualifizierten fachlichen Rat einholen zu können. Dabei 

bezieht sich die Beratung auf die fachliche Handhabung und Bewertung einer oder vieler vor-

gefundener Konstellationen, nicht auf die Ermittlung des zu Grunde liegenden Sachverhalts.     

 

Zu Absatz 3   

 

Die Auswahl der Sachverhalte oder Problemstellungen, die der Stelle nach § 6 zwecks Beratung 

oder Einschätzung vorgelegt werden sollen, unterliegt ausschließlich der Einschätzungs-

prärogative des Jugendamts. Die Hoheit über das Verfahren nach § 8a des Achten Buches So-

zialgesetzbuch verbleibt daher auch bei einer Inanspruchnahme der Qualitätsberatung stets und 

ausschließlich beim Jugendamt; sie geht nicht etwa auf die Stelle nach § 6 über. Dementspre-

chend darf diese Stelle auch keine Entscheidungen oder Verfügungen treffen, denen eine Au-

ßenwirkung gegenüber Verfahrensbetroffenen oder sonstigen Dritten zukommt.  

 

 

Zu § 8 (Qualitätsentwicklung) 

 

Die Jugendämter setzen die Aufgaben nach § 8a SGB VIII im Rahmen ihrer kommunalen 

Selbstverwaltung eigenständig um. Eine Fachaufsicht des Landes oder einer anderen Stelle au-

ßerhalb der Kommune besteht nicht.  

 

Die in der näheren Vergangenheit bekannt gewordenen Fälle sexualisierter Gewalt und mit 

ihnen die Rolle der Jugendämter in den jeweiligen Fällen haben insoweit auch die Frage aufge-

worfen, ob eine Fachaufsicht über die Jugendämter erforderlich ist. Neben verfassungsrechtli-

chen Aspekten stellt sich die Frage hinsichtlich der Geeignetheit einer Fachaufsicht über eine 

einzelne Aufgabe der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe. In Folge der bisherigen Ergebnisse 

der Befassung der Kinderschutzkommission mit der Thematik des Kinderschutzes sieht das 

Land eine Überprüfung der Prozess- und Strukturqualität in Verfahren nach § 8a SGB VIII als 

notwendig an. Das dazu gewählte Verfahren besteht aus einer Evaluation von konkreten, abge-

schlossenen und in der Gesamtbetrachtung möglichst repräsentativen Fällen, in denen Verfah-

ren nach § 8a SGB VIII durchgeführt wurden. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Evaluation 

soll dann ein Beratungsverfahren anschließen. Hiermit soll zum einen sichergestellt werden, 

dass neben der Anwendung der Handlungsempfehlungen auch die kontinuierliche Weiterent-

wicklung der Umsetzung erfolgt. Weiter sieht es das Land auch als Unterstützung der Jugend-

ämter, wenn sich diese turnusmäßig einer Evaluation einer externen Stelle stellen müssen. Mit 

einer derartigen Überprüfung kann die Handlungssicherheit in den Jugendämtern erhöht wer-

den, da die eigene Umsetzung überprüft und somit nach einem Prüfdurchgang auch praktisch 

legitimiert ist. Insoweit kommt es zu einer Stärkung der Jugendämter insbesondere mit Blick 

auf die Verantwortung für Fallkonstellationen, in denen zwar alle Maßgaben der Prozess- und 

Strukturqualität eingehalten werden, in denen aber dennoch Schaden von einem Kind nicht ab-

gewendet werden konnte. Denn auch ein verbindliches Qualitätsentwicklungsverfahren und die 

Anwendung der Handlungsempfehlungen können nur einen Beitrag leisten, strukturelle Fehler 

zu beseitigen oder zu vermeiden. Es kann keine Gewähr dafür sein, Schaden für Kinder in allen 

Fällen zu verhindern.  
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Durch die vorgesehene Ausformung des Verfahrens soll die kooperations- und konsensorien-

tierte Grundhaltung der Kinder- und Jugendhilfe Berücksichtigung finden.  

 

Zu Absatz 1 

 

In Absatz 1 werden die Gegenstände und die Form des verbindlichen Qualitätsentwicklungs-

verfahrens ausgeführt. Neben der Anwendung der Handlungsempfehlungen ist demnach auch 

der Prozess der Qualitätsentwicklung Gegenstand des Verfahrens. Zudem wird die nähere Aus-

gestaltung des Verfahrens in die Verantwortung der zuständigen Stelle nach § 6 in Abstimmung 

mit der obersten Landesjugendbehörde delegiert. Damit können bei der näheren Ausgestaltung 

auch mögliche Anregungen aus dem laufenden Gesetzgebungsverfahren berücksichtigt werden. 

 

Zu Absatz 2 

 

Absatz 2 regelt den Turnus, in denen das Verfahren umgesetzt wird. Bei der Festlegung des 

Turnus von fünf Jahren wurde der Aufwand und zeitliche Umfang eines solchen Verfahrens, 

insbesondere auch bei den Jugendämtern, sowie der Umstand berücksichtigt, dass nach Be-

richtslegung eine Beratung zur Praxis erfolgt und etwaige Änderungen in der Umsetzung Zeit 

benötigen. Somit sollte die nächste Überprüfung sinnvollerweise erst wieder nach einem geeig-

neten Zeitraum stattfinden.  

 

Zu Absatz 3 

 

Absatz 3 normiert zwei Grundregeln für die Auswahl der Fälle, die evaluiert werden sollen: 

1. Die Auswahl erfolgt durch das jeweilige Jugendamt. 

2. Es soll sich um eine möglichst repräsentative Stichprobe handeln.  

 

Die Repräsentativität soll sich dabei zum einen auf die Anzahl der ausgewählten Fälle und zum 

anderen auf die Fallkonstellationen beziehen. Da dies nur von den Jugendämtern beurteilt wer-

den kann, ist die Auswahl durch das Jugendamt vorzunehmen. Die Einschränkung „möglichst“ 

repräsentativ beruht zum einen auf der Annahme, dass die Vielzahl an Fallkonstellationen es 

erschwert, solche auszuwählen, die objektiv repräsentativ sind. Abweichungen sind möglich, 

wenn es für das Jugendamt geboten erscheint, nur oder in der Mehrzahl Fälle auszuwählen, in 

denen Probleme, Schwierigkeiten oder Mängel aufgetreten sind. Ergänzend zu den spezifisch 

ausgewählten Fällen soll ein kleinerer Anteil auf einer randomisierten Basis hinzukommen. 

 

 

Details zum Verfahren können Gegenstand der noch offenen Ausgestaltung zwischen der zu-

ständigen Stelle sowie der obersten Landesjugendbehörde sein. In jedem Fall wird hier sicher-

gestellt, dass der gemäß Kostenfolgeabschätzung vorgesehene Kostenaufwand in Relation zur 

Fallzahl steht. 

 

Zu Absatz 4  

 

Ein Qualitätsentwicklungsverfahren kann auf Anregung eines Jugendamtes oder auch der zu-

ständigen Stelle auch zu einem anderen Zeitpunkt als dem turnusmäßigen umgesetzt werden. 

Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn ein konkreter, abgeschlossener Kinder-

schutzfall vorliegt, dessen Verfahren dazu führt, dass dies geboten erscheint, um notwendige 

strukturellen Verbesserungen in der Prozess- oder Strukturqualität zu erreichen. 

 

 



 

Seite 28 von 38 

Zu Absatz 5 

 

Mit Absatz 5 wird die zuständige Stelle verpflichtet, zu jedem Qualitätsentwicklungsverfahren 

einen Bericht vorzulegen. Art und Umfang des Berichtes werden von der näheren Ausgestal-

tung des Verfahrens abhängig sein. Die Verwaltung des Jugendamtes sollen mit diesem Bericht 

den örtlichen Jugendhilfeausschuss befassen. Mit dieser Regelung soll die systematische Be-

fassung des gesamten Jugendamtes mit dem Kinderschutz sichergestellt werden. 

 

Zu Absatz 6 

 

Nach Absatz 6 legt die zuständige Stelle alle fünf Jahre einen Bericht über die für die Weiter-

entwicklung der Verfahren nach 8a SGB VIII wesentlichen Erkenntnisse aus allen Qualitäts-

entwicklungsverfahren vor. So können wesentliche fachliche Erkenntnisse aus den landesweit 

durchgeführten Qualitätsentwicklung zusammengeführt werden. Mit einem solchen Bericht 

kann die zuständige Stelle aufgrund ihrer Erkenntnisse auch Gewichtungen von fachlichen Er-

forderlichkeiten vornehmen und Weiterentwicklungen für die Handlungsempfehlen der Lan-

desjugendämter anregen. 

 

 

Zu § 9 (Netzwerke Kinderschutz) 

 

Mit dem Bundeskinderschutzgesetz wurde in § 3 Abs. 1 KKG geregelt, dass in den Ländern 

insbesondere im Bereich Frühe Hilfen flächendeckend verbindliche Strukturen der Zusammen-

arbeit der zuständigen Leistungsträger und Institutionen im Kinderschutz mit dem Ziel aufge-

baut und weiterentwickelt werden u.a. die Verfahren im Kinderschutz aufeinander abzustim-

men. Sofern Landesrecht keine andere Regelung trifft, soll die verbindliche Zusammenarbeit 

im Kinderschutz als Netzwerk auf der Ebene der örtlichen Träger der Jugendhilfe organisiert 

werden. Die im Bundeskinderschutzgesetz vorgesehene Finanzierung beschränkte sich dabei 

auf die Förderung der Frühen Hilfen.   

 

Mit den Netzwerken Kinderschutz sollen vor Ort Arbeitszusammenschlüsse zur Wahrnehmung 

des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung flächendeckend etabliert werden. Die Netz-

werke Kinderschutz sollen die interdisziplinäre Zusammenarbeit verbessern. Die Garantenstel-

lung des Jugendamtes in der Wahrnehmung des Schutzauftrages wird dadurch nicht verändert.  

 

Zu Absatz 1 

 

Bereits jetzt gibt es auf Grundlage des § 3 KKG in Jugendamtsbezirken z.T. entsprechende 

Zusammenschlüsse; als eigenständiges Netzwerk bilden diese aber nach bisherigen Erkenntnis-

sen die Minderheit. In vielen Jugendamtsbezirken gibt es Netzwerke nach § 3 KKG, die the-

menübergreifend agieren und die „Frühe Hilfen“ und „Prävention“ integrieren. Fachlich wird, 

aus Forschung und Praxis, immer wieder betont, dass es sich sowohl bei den Netzwerken Frühe 

Hilfen als auch den Netzwerken Kinderschutz um eigenständige Netzwerke handeln sollte. In-

dem Absatz 1 die (Neu-)Bildung dieser Netzwerke formuliert und eine Legaldefinition etab-

liert, wird deutlich gemacht, dass es sich bei den zu schaffenden Netzwerken Kinderschutz um 

eigenständige Netzwerke handelt. Diese sind als Arbeitsbereich, sowohl mit ihrem Auftrag und 

Wirkmechanismus – im Kern intervenierend aber auch mit präventiver Ausrichtung – als auch 

im Hinblick auf die fachlich-inhaltliche Zusammenarbeit und Zusammensetzung der Teilneh-

menden von anderen Netzwerken der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere vom Netzwerk 
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Frühe Hilfen abzugrenzen. Das heißt jedoch nicht, dass sie organisatorisch isoliert werden müs-

sen, insbesondere da es bezüglich der Teilnehmenden durchaus Überschneidungen mit anderen 

Netzwerken geben wird.  

 

Als örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernehmen die Jugendämter die Zuständigkeit 

für die Schaffung der Netzwerke und deren Koordination und Finanzierung. Mit der Möglich-

keit der Errichtung gemeinsamer Netzwerke benachbarter Jugendämter oder Jugendämtern in 

einem Kreis soll der landesspezifischen Organisationsstruktur der Jugendhilfe in Nordrhein-

Westfalen mit insgesamt 186 Jugendämtern Rechnung getragen werden. Jugendamtsübergrei-

fende Netzwerke können insbesondere dann Sinn machen, wenn andere Netzwerkpartner eine 

andere räumliche Organisationsform haben und die Netzwerkarbeit so für die Partner effektiver 

gestaltet werden kann oder es in einem Jugendamtsbezirk einen Netzwerkpartner gibt, der auch 

relevant ist für weitere Jugendamtsbezirke (z.B. Kinderkliniken, Kinderschutzambulanzen und 

Gesundheitsämter). Die interkommunale Zusammenarbeit soll in Vereinbarungen geregelt wer-

den. 

 

Zu Absatz 2 

 

Analog zu den Netzwerken Frühe Hilfen, die in ihrer Organisationsform als Vorbild für Netz-

werke Kinderschutz auch in der Kinderschutzkommission immer wieder genannt wurden, soll 

in jedem Jugendamtsbezirk eine Koordinierungsstelle Kinderschutz vorhanden sein. Mit dieser 

Koordinierungsstelle im Jugendamtsbezirk soll die Kontinuität und die strukturelle Veranke-

rung der Netzwerke sichergestellt werden. Auch im Falle der Bildung interkommunaler Netz-

werke soll jedes Jugendamt eine eigene Koordinierungsstelle einrichten, um den Transfer in die 

eigene Organisation sicherzustellen.  

 

Die Koordinierungsstellen begleiten das Netzwerk fachlich-inhaltlich, organisieren die Netz-

werktreffen und sichern den Informationstransfer zu und aus anderen Netzwerken mit Berüh-

rungspunkten zum Kinderschutz, beispielsweise dem Netzwerk Frühe Hilfen. Sie organisieren 

zudem gemeinsame Fortbildungen für die Netzwerkteilnehmenden (bspw. Einladung von Ex-

pertinnen und Experten im Rahmen der Netzwerktreffen).  

 

Zu Absatz 3 

 

Zentrale Aufgabe des Netzwerkes ist es, die Verfahrensqualität in Kinderschutzfällen sicherzu-

stellen und die Rahmenbedingungen für eine schnelle und effektive interdisziplinäre Zusam-

menarbeit bei möglicher Kindeswohlgefährdung zu schaffen. Zu dieser Aufgabe gehört es unter 

anderem, sich untereinander strukturell zu vernetzen und gemeinsam Klarheit herzustellen über 

die Verfahren bei möglicher Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII, § 4 KKG), die Meldewege 

und gegenseitigen Informationsbefugnisse und -pflichten (§ 4 KKG). Die Bedeutung dieser 

Punkte für die Verfahrensqualität wird besonders hervorgehoben. Die Aufzählung im Normtext 

ist aber bewusst nicht abschließend.  

 

Zur Erreichung des zentralen Ziels der Verbesserung der Verfahrensqualität, können im Netz-

werk beispielhaft anonymisierte Fallkonferenzen durchgeführt werden. Dieses Instrument wird 

zum Teil auch in den Frühen Hilfen eingesetzt.  

 

Die Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit wurde mit dem Ziel aufgenommen, eine umfassende In-

formation der breiten Bevölkerung zu den Aufgaben und Zielen der Netzwerke Kinderschutz 

und zu Angeboten und Ansprechpersonen des örtlichen Kinderschutzes zu gewährleisten. 
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Zu Absatz 4 

 

Zur effektiven interdisziplinären Zusammenarbeit bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages 

bei Kindeswohlgefährdung wirken verschiedene Einrichtungen und Professionen in den Netz-

werken Kinderschutz zusammen. Dabei sind nur wenige Akteure rechtlich an eine Mitwirkung 

in Kinderschutznetzwerken gebunden. Mit der „Soll“-Regelung bei der Aufzählung der Teil-

nehmenden soll die Wichtigkeit der Vertretungen aus den genannten Einrichtungen und Pro-

fessionen hervorgehoben werden. Zwar entsteht hiermit keine Verpflichtung, dennoch wird 

auch auf das aktive Bemühen um die Einbeziehung durch die Akteursgruppen selbst abgezielt. 

Umfasst sind jene Einrichtungen und Professionen, die in den Verfahren nach § 8a SGB VIII 

einbezogen sind sowie die Berufsgeheimnisträger nach § 4 KKG. Sie sollen als Multiplikato-

rinnen und Multiplikatoren in ihre Professionen hineinwirken, Verabredungen und Erkennt-

nisse aus dem Netzwerk weitergeben und gleichzeitig Anregungen aus ihren Professionen und 

Organisationen einbringen. Zur Ausgestaltung wurde bewusst keine Formulierung aufgenom-

men, um Flexibilität vor Ort zu wahren. Das betrifft auch die Beteiligung insoweit erfahrener 

Fachkräfte, die in den 186 Jugendamtsbezirken sehr unterschiedlich organisiert sind. Ihre An-

bindung unterscheidet sich je nach Ort und nach Art der Beratung (§§ 8a, 8b SGB VIII, § 4 

KKG) erheblich. Es wurde eine Öffnungsmöglichkeit eingefügt, die Raum für örtliche Spezi-

fika, wie etwa spezifische Angebote (z.B. auf die Prävention sexualisierter Gewalt spezialisierte 

Beratungsstellen, aber auch Kinderschutzambulanzen, Kinderschutzzentren u.Ä.) lässt. Der 

Einbezug von Personen von außerhalb des Jugendamtsbezirkes ist möglich. Zudem erscheint 

eine adäquate Honorierung der Mitwirkung von freiberuflich Tätigen in den Netzwerken Kin-

derschutz wünschenswert. Es ist perspektivisch zu klären, ob die Finanzierung einer solchen 

Honorierung innerhalb des Regelsystems möglich ist. 

 

Zu Absatz 5 

 

Eine weitere Aufgabe des Netzwerkes ist die Organisation von interdisziplinären Qualifizie-

rungsangeboten für alle Einrichtungen und Berufsgruppen im Jugendamtsbezirk bzw. Wir-

kungskreis des Netzwerkes, die interdisziplinär am Kinderschutz beteiligt sind. Diese Qualifi-

zierungsangebote sollen Wissen in die Breite des Jugendamtsbezirkes tragen und richten sich 

entsprechend an alle Angehörigen der entsprechenden Professionen/Organisationen, nicht nur 

die Netzwerkteilnehmenden. Sie sind in Abgrenzung zu sehen zu den unter Absatz 2 genannten 

internen Fortbildungen des Netzwerkes.   

 

Die Planung und Organisation der interdisziplinären Qualifizierungsangebote wird ausdrück-

lich als Aufgabe des Netzwerks formuliert, um den interdisziplinären Charakter hervorzuheben. 

Insoweit sind alle beteiligten Partner gehalten, die notwendigen Beiträge für entsprechende 

Fortbildungen zu leisten. Die Koordinierungsstelle soll aber organisatorisch unterstützen. Mit 

der Festlegung der Mindestanzahl von jährlich drei Qualifizierungsangeboten soll gewährleistet 

werden, dass regelmäßig wiederkehrende Angebote gemacht werden.  

 

 

Zu § 10 (Pflegekinderwesen) 

 

Im Rahmen des staatlichen Wächteramts (Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz) ist der Schutz 

von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl eine wichtige staatliche Aufgabe. 

Kinder haben gemäß Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 Grundge-

setz ein Recht auf staatliche Gewährleistung elterlicher Pflege und Erziehung. Zudem bedürfen 

Kinder und Jugendliche des Schutzes und der Hilfe, um sich zu eigenverantwortlichen Persön-

lichkeiten innerhalb der sozialen Gemeinschaft entwickeln zu können. Auch nach Artikel 3 
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Absatz 2 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes ist der Staat 

verpflichtet, für das Kind oder die jugendliche Person den Schutz und die Fürsorge zu gewähr-

leisten, die zu seinem oder ihrem Wohlergehen notwendig sind. Die Regelungen des § 10 tragen 

diesen Rechten von Kindern und Jugendlichen Rechnung und spezifizieren die damit korres-

pondierenden Schutzpflichten des Staates im Hinblick auf Kinder und Jugendliche, die im Rah-

men einer erzieherischen Hilfe (§§ 27, 33 SGB VIII) oder Eingliederungshilfe (§ 35a Absatz 2 

Nummer 3 SGB VIII) in einer Pflegefamilie kurzfristig, für einen begrenzten Zeitraum oder 

dauerhaft leben.  

 

Zu Absatz 1 

 

Die Erfahrungen aus dem Fall „Lügde“ sowie u.a. auch die Schlussfolgerungen der Kinder-

schutzkommissionen in Hamburg und Baden-Württemberg haben für den Bereich des Pflege-

kinderwesens Bedarfe der Weiterentwicklung angezeigt. Um fachliche Orientierung zu geben 

und entsprechende Entwicklungsprozesse anzuregen, sollen die Landesjugendämter entspre-

chend ihres Auftrages nach § 85 SGB VIII in Verbindung mit § 79a SGB VIII Empfehlungen 

zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich des Pflegekinderwesens erarbeiten. 

 

Zu Absatz 2 

 

Um etwaige fachliche Weiterentwicklungen im Bereich zu würdigen sowie Erfahrungen und 

Hinweise aus der Praxis des Pflegekinderwesens berücksichtigen zu können, sollen die erarbei-

teten Empfehlungen von den Landesjugendämtern in einem Dreijahreszyklus überprüft und be-

darfsgerecht weiterentwickelt werden. Die oberste Landesjugendbehörde beteiligt sich an die-

sem wiederkehrenden Prozess, um daraus fachpolitische Hinweise aufzunehmen und bei Bedarf 

beratend zu unterstützen. 

 

Zu Absatz 3 

 

Absatz 3, welcher im Wortlaut identisch mit § 37 b Abs. 1 SGB VIII ist, beinhaltet die Ver-

pflichtung des Jugendamtes, die Anwendung von Schutzkonzepten bei Pflegeverhältnissen si-

cherzustellen. Gleichzeitig nimmt die Vorschrift dabei Bezug auf die Verpflichtung des Trägers 

der öffentlichen Jugendhilfe zur Weiterentwicklung, Anwendung und regelmäßigen Überprü-

fung von Qualitätsmerkmalen zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in Fa-

milienpflege und ihren Schutz vor Gewalt nach § 79a SGB VIII.  

 

Die Leistungserbringung erfolgt hier im Rahmen zivilgesellschaftlichen Engagements der Pfle-

gepersonen und eines privaten, von der Verfassung nach Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz ge-

schützten Lebensraumes – einer Familie. Daher ist es unerlässlich, dass der Sonderstellung, 

welche die Familienpflege innerhalb der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe ein-

nimmt, Rechnung getragen wird und Schutzkonzepte in der Infrastruktur der Pflegekinderhilfe 

entwickelt und implementiert werden. 

 

 

Zu § 11 (Schutzkonzepte in Einrichtungen und Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe) 

 

Einrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche einen Teil ihrer täglichen Zeit verbringen, in 

denen sie leben oder betreut werden, oder Angebote, an denen Kinder und Jugendliche teilneh-

men, müssen Orte sein, in denen ihr Schutz vor allen Formen der Gewalt bestmöglich gewähr-

leistet ist. Dieser Schutzauftrag gegenüber den anvertrauten Kindern und Jugendlichen, wie er 
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in § 1 Abs. 3 Ziff. 3 SGB VIII grundlegenden Ausdruck findet, sowie die Achtung ihrer per-

sönlichen Rechte, sind selbstverständlicher und integraler Bestandteil des täglichen professio-

nellen Handels in der Kinder- und Jugendhilfe. Die Etablierung von Gewaltschutzkonzepten ist 

eine anerkannte und verhältnismäßige Strategie zur Sicherung des Kindswohls. Zur Sicherung 

der Rechte und auch des Wohls von Kindern und Jugendlichen in einer Einrichtung oder einem 

Angebot soll gewährleistet sein, dass der Träger der Einrichtung ein Gewaltschutzkonzept ent-

wickelt, anwendet und regelmäßig überprüft.  

 

Für betriebserlaubnispflichtige Einrichtungen nach § 45 SGB VIII ist ein Gewaltschutzkonzept 

mit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes verpflichtend. Dieses Gesetz über-

nimmt dabei die entsprechende Regelung des SGB VIII. Die entsprechenden Einrichtungsträger 

müssen die breit gegen alle Formen von Gewalt angelegten Konzepte zukunftsbezogen etablie-

ren. Für weitere Handlungsfelder der Kinder- und Jugendhilfe soll auf die Entwicklung, An-

wendung und Überprüfung hingewirkt werden.  

 

Zu Absatz 1 

 

Obgleich einige Bestandteile von Schutzkonzepten zu den verschiedenen Handlungsfeldern in 

der Fachpraxis Konsens sind (s. zum Beispiel die Arbeiten beim UBSKM) oder ermittelt wer-

den könnten, scheint es rechtlich und fachlich nicht sinnvoll, für die unterschiedlichen Hand-

lungsfelder dezidierte inhaltliche Vorgaben zu Schutzkonzepten zu machen. Gleichzeitig lassen 

sich Kernprinzipien identifizieren, die bereichsübergreifend bereits jetzt als zentrale Gelingens-

bedingungen für Kinderschutzkonzepte anerkannt sind. Um im Praxisalltag wirksam zu sein, 

sollen Schutzkonzepte als Teil der Organisationsentwicklungsprozesse in den Einrichtungen 

gemeinsam mit den Mitarbeitenden sowie unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen so-

wie gegebenenfalls der Erziehungsberechtigten auf die Einrichtung bezogen erarbeitet, laufend 

angewendet und kontinuierlich überprüft und weiterentwickelt werden. Insbesondere auf 

Grundlage einer Risiko- und Potenzialanalyse ist es das Ziel, sowohl ein gemeinsames Ver-

ständnis sowie eine klare Haltung zum Schutzauftrag als auch eine Kultur des wertschätzenden 

Umgangs zu schaffen. In diesem Prozess tragen die Trägerverantwortlichen und die Leitungen 

der Einrichtungen eine besondere Verantwortung. Geeignete Verfahren der Beteiligung sind, 

als Element eines Schutzkonzeptes, insgesamt im Alltag der Einrichtung oder des Angebotes 

zu verankern, um den naturgemäß bestehenden Machthierarchien zu begegnen und somit auch 

Machtmissbrauch zu erschweren. Bei der Entwicklung eines Schutzkonzeptes soll der Schutz 

vor Gewalt innerhalb der Einrichtung / des Angebots adressiert werden, die Einrichtungen und 

Angebote sollen aber auch ein Schutzraum für Kinder und Jugendliche sein, in dem Gewalt 

außerhalb der Einrichtung erkannt wird und Kinder und Jugendliche sich mit etwaigen Gewalt-

erfahrungen äußern bzw. anvertrauen können und gehört werden und dann schnelle und kom-

petente Hilfestellung bekommen.  

 

Ausdrücklich wird in diesem Abschnitt der Gewaltschutzbegriff differenziert (physische, psy-

chische, sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch sowie bei Gewalt außerhalb der Einrich-

tung bzw. des Angebotes zusätzlich Vernachlässigung). In der fachlichen Diskussion wird re-

gelmäßig darauf hingewiesen, dass Schutzkonzepte auf unterschiedliche Gewaltformen und 

ihre Besonderheiten differenziert eingehen sollen.  

 

Zu Absatz 2 

 

Zur Sicherung der Rechte und des Wohls von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen nach 

§ 45a SGB VIII muss gewährleistet sein, dass der Träger der Einrichtung ein Gewaltschutzkon-

zept entwickelt, anwendet und regelmäßig überprüft. Entsprechend muss die nach § 45 Absatz 
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3 Nummer 1 vorzulegende Konzeption der Einrichtung damit auch ein Konzept zum Schutz 

der Kinder und Jugendlichen vor Gewalt umfassen, welches insbesondere auf Zweck, Aufga-

benspektrum, fachliches Profil, Größe, Räumlichkeiten und Ausstattung der jeweiligen Ein-

richtung ausgerichtet ist und darauf bezogene und abgestimmte Standards und Maßnahmen zum 

Gewaltschutz ausweist. Es muss weiterhin vorgesehen sein, dass dieses Konzept regelmäßig 

auf seine Passgenauigkeit und Wirksamkeit hin überprüft wird. Damit wird der Schutz von 

Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung gestärkt. 

 

Die Regelungen zur Implementierung von Gewaltschutzkonzepten sind auch auf bestehende 

Einrichtungen mit wirksamen Betriebserlaubnissen anzuwenden. Dies ergibt sich aus den vom 

Bundesverfassungsgericht entwickelten Grundsätzen zur so genannten echten und unechten 

Rückwirkung von Gesetzen. 

 

Zu Absatz 3 

 

Mit diesem Absatz wird festgelegt, dass die Träger, deren Einrichtungen und Angebote unter 

den Regelungsbereich der §§ 11 – 14 SGB VIII fallen, darauf hinwirken, dass dort Schutzkon-

zepte gegen Gewalt an Kindern und Jugendlichen entwickelt, implementiert und regelmäßig 

überprüft werden. Dies gilt nach dieser Vorschrift für den Fall, dass sie auf der Grundlage des 

Dritten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes; Gesetz zur Förderung 

der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - 

Kinder- und Jugendförderungsgesetz – (3. AG-KJHG - KJFöG) eine Förderung aus Mitteln des 

nordrhein-westfälischen Kinder- und Jugendförderplanes (KJFP) beantragen oder bereits erhal-

ten. Unter Bezugnahme auf § 16 Absatz 1 des 3. AG-KJHG betrifft dies explizit die Kinder- 

und Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit und den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz. In 

Absatz 1 sind grundlegende fachliche Anforderungen an Schutzkonzepte beschrieben, insbe-

sondere die Empfehlung, dass sie den Spezifika der einzelnen Einrichtungen und Angebote 

Rechnung tragen. 

 

Zu Absatz 4 

 

Um der Zielsetzung eines besseren Kinderschutzes Rechnung zu tragen, wird mit der Regelung 

analog zur Neuregelung im Kinder- und Jugendstärkungsgesetz klargestellt, dass hinsichtlich 

des Beratungsanspruches von Kindertagespflegepersonen auch Fragen zur Sicherung des Kin-

deswohls und zum Schutz vor Gewalt umfasst sind. 

 

Zu Absatz 5 

 

Die Offene Ganztagsschule im Primarbereich (OGS) ist auf der Grundlage von § 9 Absatz 3 

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG) in Verbindung 

mit § 4 Absatz 5 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungs-

gesetz - KiBiz) das wichtigste Angebot der Ganztagsbetreuung für Schulkinder in Nordrhein-

Westfalen. Schulen und Träger der außerunterrichtlichen Angebote arbeiten bei der Umsetzung 

der OGS zusammen (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) 12-63 Nr. 

2). Absatz 5 bestimmt, dass auf die Entwicklung, kontinuierliche Anwendung und regelmäßige 

Überprüfung von Kinderschutzkonzepten auch in den außerunterrichtlichen Angeboten der Of-

fenen Ganztagsschulen im Primarbereich hingewirkt wird. Im Rahmen der Ganztagskonzepte 

der Primarschulen und der darin angestrebten pädagogischen Verzahnung von Unterricht und 

außerunterrichtlichen Angeboten soll das Kinderschutzkonzept in übergreifender Weise in Un-

terricht und außerunterrichtlichem Ganztagsangebot verankert werden. Wichtiges Instrument 

hierbei ist die multiprofessionelle Kooperation von Lehrkräften mit Fachkräften und weiteren 
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Mitarbeitenden der außerschulischen Träger. Mit dem bundesgesetzlich verankerten Rechtsan-

spruch auf Ganztagsbetreuung von Kindern im Grundschulalter ab 2026 können die Kinder-

schutzkonzepte ein wichtiges Qualitätskriterium für die außerschulischen Ganztagsträger dar-

stellen. 

 

Zu Absatz 6 

 

Die Entwicklung, Anwendung und Überprüfung von Kinderschutzkonzepten in wesentlichen 

Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe erfordert Qualifizierung, Qualitätsentwick-

lungsmaßnahmen und Beratung, damit der Schutz von Kindern und Jugendlichen in den jewei-

ligen Einrichtungen und Angeboten bestmöglich gewährleistet und die implementierten Schutz-

faktoren möglichst dauerhaft und nachhaltig wirken können. Die Beschäftigten und sonst Täti-

gen müssen von Beginn an für den Schutz von Kindern und Jugendlichen sensibilisiert werden, 

Schutzkonzepte in verschiedenen Kontexten, z.B. in Fortbildungen, Team- oder Dienstgesprä-

chen, thematisiert werden. Die Leitungen der Einrichtungen und Angebote tragen dabei eine 

besondere Verantwortung. Sie sollen für diese Aufgabe durch ihre Träger Qualifizierung und 

beratende Unterstützung erfahren, um die durch Schutzkonzepte beschriebenen Maßnahmen 

regelmäßig überprüfen und weiterentwickeln zu können.  

 

Hierzu soll mit den Trägern der Einrichtungen und Angebote ein Prozess aufgesetzt werden, in 

dem die oberste Landesjugendbehörde unter Beteiligung der Landesjugendämter mit den Kom-

munalen Spitzenverbänden, der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, den Kirchen 

sowie den Verbänden der Träger Vereinbarungen zur Qualitätssicherung und -entwicklung im 

Bereich der Kinderschutzkonzepte trifft. Dieser Prozess kann im Grundsatz begleitet werden 

durch eine Verständigung auf fachliche Leitlinien für Kinderschutzkonzepte, sowohl für die 

Kinder- und Jugendhilfe insgesamt sowie spezifische Ausarbeitungen für die jeweiligen Hand-

lungsfelder. Auch können Qualitätsvereinbarungen es ermöglichen, über die Erarbeitung von 

fachlichen Leitlinien hinaus landesweit Handlungsorientierung anzubieten. Dies kann sich 

fachlich erstrecken auf die Umsetzung von Qualifizierungsmaßnahmen und die Beratungsan-

gebote von Trägern und Kommunen. 

 

 

Zu § 12 (Belastungsausgleich durch das Land) 

 

Zu Absatz 1 

 

Zur Begründung von Absatz 1 wird auf die Kostenfolgeabschätzung verwiesen. 

 

Zu Absatz 2 

 

Absatz 2 regelt die Höhe des Belastungsausgleichs für den Zeitraum 2022, 2023 und 2024ff.  

 

Zu Absatz 3  

 

Absatz 3 regelt die Verteilung der Mittel auf die Jugendämter. Dabei wird für die Mittel zur 

Regelung in § 5 eine Verteilung auf der Grundlage des reinen Anteils der Kinder in einem 

Jugendamtsbezirk an allen Kindern in Nordrhein-Westfalen ermittelt. Die Verteilung der Mittel 

für die Umsetzung von § 8 erfolgt zu gleichen Teilen auf die Jugendämter. Für die Ermittlung 

der Verteilung zu § 9 Absatz 1 - 4 wird für jeden Jugendamtsbezirk, der bei einer reinen Ver-

teilung nach dem Anteil der Kinder im Jugendamtsbezirk an allen Kindern in Nordrhein-West-

falen unterhalb von 0,5 VzÄ sowie unter 5.000 Euro bei den angenommenen Sachkosten fallen, 
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ein Sockel in der Höhe dieser Summen gesetzt. Für die Ermittlung der Verteilung der Mittel für 

§ 9 Absatz 5 wird ein Sockel von 5.000 Euro angesetzt für alle Jugendämter, die ansonsten bei 

einer reinen Verteilung der angenommenen Sachkosten nach dem Anteil der Kinder im Jugend-

amtsbezirk an allen Kindern in Nordrhein-Westfalen unter diese Summe fallen würden.  

 

Zu Absatz 4 

 

Absatz 4 regelt die Fälligkeit des Ausgleichs.  

 

 

Zu § 13 (Überprüfung der Kostenfolgeabschätzung) 

 

Zu Absatz 1 

 

Mit Absatz 1 wird die zuständige Behörde nach § 5 KonnexAG bestimmt. 

 

Zu Absatz 2 

 

Mit der Vorschrift wird gesetzlich festgelegt, dass eine Überprüfung des Belastungsausgleichs 

erfolgt. Hier ist eine erste Prüfung in 2024 sowie die zu beteiligenden Ressorts und Partner und 

die Form der Beteiligung festgelegt. Sofern sich bereits zuvor herausstellt, dass die Annahmen 

der Kostenfolgeabschätzung grob unangemessen waren, ist eine frühere Überprüfung möglich. 

Klarstellend wird erwähnt, dass die Vorgaben des KonnexAG unberührt bleiben. 

 

Zu Absatz 3 

 

Auch aus den Erfahrungen der Verteilung der Bundesmittel für die Netzwerke Frühe Hilfen 

heraus wird von Beginn an festgelegt, dass der Schlüssel zu Verteilung auf die Jugendämter 

alle drei Jahre angepasst wird auf die dann vorliegenden aktuellen Zahlen der Bevölkerungs-

statistik. Dies schafft eine hinreichende Planungssicherheit für die Jugendämter und berück-

sichtigt gleichzeitig Bevölkerungsentwicklungen in hinreichendem Maße. 

 

 

Zu § 14 (Förderung durch das Land) 

 

Bei den Regelungen in § 10 und § 11 handelt es sich um nicht konnexitätspflichtige Regelun-

gen. Dennoch will das Land die Umsetzung der Regelungsgegenstände fördern.  

Hierzu sind im Einzelnen folgende Fördersummen hinterlegt: 

 

  

Pflegekinderwesen (§ 10) 500.000 € 

Kindertagesbetreuung (§ 11 Abs. 2 und 4) 7.595.000 € 

Hilfen zur Erziehung (§ 11 Abs. 2) 447.000 € 

Jugendförderung (§ 11 Abs. 3) 2.148.000 € 

Offener Ganztag (§ 11 Abs. 5) 1.435.667 € 

Insgesamt 12.125.667 € 
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Mit Ausnahme der Mittel für die Kindertagesbetreuung wird die Art und Weise der Ausbrin-

gung der Mittel im weiteren Verlauf geklärt. Für die Kindertagesbetreuung wird dies in Art. 2 

geregelt.  

 

Die Mittel dienen der Förderung von Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen sowie der 

Stärkung der Fachberatung in den jeweiligen Bereichen. 

 

Mit Satz 2 wird sichergestellt, dass die für die Förderung der Kindertagesbetreuung vorgesehe-

nen Mittel an die Entwicklung des Ausbaus der Kindertagesbetreuung angepasst wird, damit 

nicht sukzessive eine Reduzierung der Unterstützung für die anderen Bereiche erfolgt. 

 

Zu Absatz 2 

 

Gemäß § 9a SGB VIII stellt das Land sicher, dass sich junge Menschen und ihre Familien zur 

Beratung in sowie Vermittlung und Klärung von Konflikten im Zusammenhang mit Aufgaben 

der Kinder- und Jugendhilfe nach § 2 und deren Wahrnehmung durch die öffentliche und freie 

Jugendhilfe an eine Ombudsstelle wenden können. Zur Umsetzung von Maßnahmen, die hier-

für erforderlich sind, stellt das Land 1,5 Mio. Euro zur Verfügung.  

 

Zu Absatz 3 

 

Mit Absatz 3 wird geregelt, dass die Förderung anteilig gewährt wird für den Zeitraum des 

Innkrafttretens des Gesetzes. Dabei ist berücksichtigt, dass Artikel 2 bereits zum 01.08.2022 in 

Kraft tritt.  

 

 

Zu § 15 (Datenschutz) 

 

Die dem Jugendamt als Sozialleistungsträger nach dem SGB VIII übertragene Aufgabe, das 

Kindeswohl zu schützen, führt dazu, dass alle personenbeziehbaren Daten, die vom Jugendamt 

zur Förderung des Kindeswohles oder – insoweit eine Konkretisierung – zur Vermeidung von 

Kindeswohlgefährdungen verarbeitet werden, kraft Gesetzes Sozialdaten sind. 

 

Für den Schutz von Sozialdaten bei ihrer Erhebung und Verwendung in der Jugendhilfe gelten 

§ 35 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch (SGB I), §§ 61 ff Achtes Buch Sozialgesetzbuch 

(SGB VIII) sowie die §§ 67 ff des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch (SGB X). Es handelt sich 

insoweit um ein ausdifferenziertes Regelungsgefüge, welches – beispielhaft – etwa zweckän-

dernde Datenverarbeitungen für die Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen o-

der der Durchführung von Organisationsuntersuchungen für den Verantwortlichen genauso re-

gelt wie die Zweckbindung und Geheimhaltungspflicht eines Dritten, an den Sozialdaten über-

mittelt werden.  

 
Für den Schutz von Sozialdaten hat der Bundesgesetzgeber von seiner Gesetzgebungskompe-

tenz nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG Gebrauch gemacht (vgl. § 35 Abs. 1 und Abs. 2 S. 1 SGB I 

i.V. m. § 67 Abs. 2 S. 1 SGB X); Raum für darüberhinausgehende, eigenständige datenschutz-

rechtliche Regelungen des Landes – etwa zur Wahrung des Sozialdatenschutzes bei der Quali-

tätsberatung oder im Verfahren der Qualitätsentwicklung nach den §§ 7, 8 dieses Gesetzes – 

besteht damit nicht. Vielmehr sind die Regeln über den Sozialdatenschutz, welche bereichsspe-

zifisch in §§ 61ff. SGB VIII für die Jugendhilfe normiert sind, durchweg zu beachten. Vor 

diesem Hintergrund trifft der Entwurf keine eigenständigen Regelungen zur Verarbeitung von 
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Sozialdaten, sondern greift lediglich den ohnehin geltenden Vorbehalt auf, dass datenschutz-

rechtliche Regelungen unberührt bleiben; das betrifft namentlich die im Dritten bis Fünften Teil 

dieses Gesetzes getroffenen Regelungen. Diesem Zweck dient auch Satz 2, der klarstellt, dass 

jeder Datenumgang im Zuge der Anwendung dieses Gesetzes sich ausschließlich an den Vor-

gaben des Bundesrechts bemisst und keine eigenständigen landesrechtlichen Regelungen dar-

über getroffen werden. Ein derartiger Datenumgang kommt etwa bei der Anwendung der in § 

4 Absatz 2 Satz 1, § 5 Absatz 2 Nr. 3, § 7 Absatz 2, § 8 Absatz 1 und 3 sowie § 9 getroffenen 

Regelungen in Betracht. 

 

 

Zu § 16 (Berichtswesen) 

 

Um Erkenntnisse zur Strukturqualität des Kinderschutzes in den Jugendämtern zu erhalten und 

so eine landeweite Qualitätsentwicklung zu befördern, soll ein Berichtswesen aufgebaut wer-

den. Dieses soll im Benehmen mit den Kommunalen Spitzenverbänden erfolgen, um eine gute 

Balance zwischen Aufwand und Erkenntnisgewinn zu sichern. Zur Umsetzung dessen wird zu-

dem geregelt, dass Dritte hinzugezogen werden können. 

 

 

Zu § 17 (Berichtspflicht) 

   

Das Gesetz zielt auf eine strukturelle Verbesserung bei der Umsetzung von zentralen Hand-

lungsfeldern des Kinderschutzes in Nordrhein-Westfalen. Um dem Parlament eine Beurteilung 

der Wirksamkeit der vorgesehenen Regelungen zu ermöglichen, wird deshalb zunächst eine 

einmalige Berichtspflicht zum 31. Dezember 2027 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt liegt auch 

das Inkrafttreten der Kernbestanteile des Gesetzes über Qualitätsberatung und Qualitätsent-

wicklung bereits dreieinhalb Jahre zurück, so dass sich erste verlässliche Angaben zur Wirkung 

dieses Instrumentariums ableiten lassen werden. Von einem weiteren Turnus der Berichts-

pflicht wurde abgesehen; es soll dem künftigen parlamentarischen Gesetzgeber überlassen blei-

ben, ob nach dem Erstbericht Änderungen am Gesetz oder weitere Berichtspflichten vorgese-

hen werden sollen.  

 

 

Zu § 18 (Inkrafttreten) 

 

Das Gesetz tritt mit Ausnahme der §§ 6 bis 8 am 1. Mai 2022 in Kraft.  

 

Abweichend von Absatz 1 treten die Vorschriften über die Landesstelle, die Qualitätsberatung 

und die Qualitätsentwicklung (§§ 6 bis 8) erst zum 1. Juli 2023 in Kraft, da zur Einrichtung der 

entsprechenden Landesstelle sowie zur strukturellen Vorbereitung auf kommunaler Ebene zu-

nächst die Errichtung geeigneter und arbeitsfähiger Strukturen erforderlich ist.    

 

 

 

Zu Artikel 2 (Änderung des Kinderbildungsgesetzes): 

 

Zur Umsetzung der Unterstützung des Landes für die Fachberatung und Qualifizierung im Be-

reich der Kindertagesbetreuung wird geregelt, dass dies in das übliche Verwaltungsverfahren 

nach den Regelungen des KiBiz überführt wird. Dies stellt eine erhebliche Verwaltungsverein-

fachung sowohl für das Land als auch für die Empfänger der Mittel dar. 
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Zu Artikel 3 (Inkrafttreten): 

 

Das Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. Abweichend davon treten die Rege-

lungen von Artikel 2 am 1. August 2022 in Kraft. 


